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öffentlich

Lübeck, 16.03.2021
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
4.040 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck: Feststellung der Jahresab-
schlüsse 2012-2015
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.04.2021 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
18.05.2021 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
20.05.2021 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1) Gem. § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H wird zur Kenntnis 
     genommen:

a) Der Jahresabschluss 2012 mit einem Jahresfehlbetrag von -458.957,91 €

b) Der Jahresabschluss 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von -510.015,24 €

c) Der Jahresabschluss 2014 mit einem Jahresfehlbetrag von -570.284,59 €

d) Der Jahresabschluss 2015 mit einem Jahresfehlbetrag von -508.210,80 €.

2) Die Fehlbeträge sind jeweils durch die Hansestadt Lübeck auszugleichen.

3) Die jeweiligen Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes wurden im
    Rechnungsprüfungsausschuss abschließend beraten und zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

da nicht zutreffend.
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Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
In der Satzung der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck ist festgelegt, dass etwaige Jahres-
fehlbeträge durch die Hansestadt Lübeck auszugleichen sind. Dies wird in den jeweilig 
nächsterreichbaren Haushalten geordnet, die Mittel fließen aber bereits unmittelbar zur Auf-
rechterhaltung der Liquidität.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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1 Prüfungsgegenstand und -auftrag 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Kulturstiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wurde am 04.05.1995 gegründet. Die Verwaltung der 
Stiftung ist der Hansestadt Lübeck, Fachbereich Kultur und Bildung, gemäß § 17 Abs. 1 
Stiftungsgesetz übertragen worden. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von 
§ 98 Gemeindeordnung (GO). Die Jahresabschlüsse unterliegen damit der Prüfung durch das 
Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2012 
wurden vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 09.06.2018 vom Bür-
germeister der Hansestadt Lübeck unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m GO 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß 
§ 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik bis spätestens 01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen 
Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jahresabschluss ist somit 
nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 und des Lageberichts 2012 erfolgt gemäß § 95n 
Abs. 1 GO durch das Rechnungsprüfungsamt. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß 
§ 95n Abs. 3 GO der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und 
Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahresab-
schluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 95n Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 
beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.  

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das 
RPA von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung ist 2018 durch das RPA risikoorientiert und unter Berücksichtigung von 
Wesentlichkeitsgrenzen erfolgt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angegeben wer-
den, beziehen sich diese auf Werte des zum Stichtag 31.12.2011 erstellten Jahresabschlus-
ses der Kulturstiftung. Die Beratungen und Beschlussfassungen gemäß § 95n Abs. 3 GO der 
Gemeindevertretung über die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 sowie den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 2011 sind zum Zeitpunkt der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 2012 noch nicht erfolgt. 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 
Aufgrund § 98 GO wurde der Haushaltsplan 2012 für die Kulturstiftung aufgestellt und in 
der Sitzung der Bürgerschaft am 23.02.2012 beschlossen. Der Erlass einer Haushalts-
satzung wird durch den Beschluss der Gemeindevertretung über den Haushaltsplan ersetzt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2012 sind wie folgt festgesetzt worden: 

Tabelle 1 Haushaltsplanung 2012 

Plandaten Erträge/ 
Einzahlungen 

Aufwendungen/ 
Auszahlungen 

Finanzmittel-
überschuss 

Ergebnisplan 1.764.800 EUR 1.764.800 EUR 0 EUR 

Finanzplan 1.621.400 EUR 1.765.200 EUR 143.800 EUR 

Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten 
Werten der jeweiligen Konten zu entnehmen. 

Tabelle 2 Ergebnisplanung 2010 bis 2012 

Ergebnisplan 2010 2011 2012 

Ordentliche Erträge 1.698.700 EUR 1.740.300 EUR 1.762.700 EUR 

Finanzerträge 4.100 EUR 2.100 EUR 2.100 EUR 

Erträge 1.702.800 EUR 1.742.400 EUR 1.764.800 EUR 

Ordentliche Aufwendungen 1.651.800 EUR 1.695.400 EUR 1.719.800 EUR 

Zinsen und Finanzaufwendungen 51.000 EUR 47.000 EUR 45.000 EUR 

Aufwendungen 1.702.800 EUR 1.742.400 EUR 1.764.800 EUR 

Differenz 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Die Ergebnisplanung schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. 
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Tabelle 3 Finanzplanung 2010 bis 2012 

Finanzplan 2010 2011 2012 

Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.702.800 EUR 1.742.500 EUR 1.764.800 EUR 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 500 EUR 400 EUR 400 EUR 

Summe Einzahlungen 1.703.300 EUR 1.742.900 EUR 1.765.200 EUR 

Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.552.800 EUR 1.592.400 EUR 1.614.800 EUR 

Auszahlungen Investitionstätigkeit 51.500 EUR 6.600 EUR 6.600 EUR 

Tilgung von Krediten f. Investitionen 75.500 EUR 75.400 EUR 78.800 EUR 

Summe Auszahlungen 1.679.800 EUR 1.674.400 EUR 1.700.200 EUR 

Änd. d. Bestandes eig. Finanzmittel 23.500 EUR 68.500 EUR 65.000 EUR 

Die Finanzplanung schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. 

Im konsumtiven Bereich sind Übertragungen von Aufwendungen und den dazugehörigen 
Auszahlungen (Haushaltsreste) in das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 331.072,22 EUR er-
folgt. Es handelt sich bei den Beträgen überwiegend um zweckgebundene Drittmittel. Im in-
vestiven Bereich wurden Haushaltsreste über 11.400 EUR gebildet. 

Im Anhang sind gemäß § 51 GemHVO-Doppik vorrangig Erläuterungen zu Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden gefordert. Erläuterungen der Abweichungen vom Haushaltsplan 
sind nicht vorgesehen. Gemäß § 95n Abs. 1 GO ist aber zu prüfen, ob der Haushaltsplan 
eingehalten ist. Daher sind in diesem Bericht in den Kapiteln Ergebnisrechnung und 
Finanzrechnung die Planwerte oder alternativ die fortgeschriebenen Ansätze und Ergeb-
nisse verschiedener Kontenarten oder Kontengruppen gegenübergestellt. 

4 Jahresabschluss 

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind in § 44 GemHVO-Doppik geregelt. 

4.1 Formale Prüfung der Bilanz 

§ 48 GemHVO-Doppik regelt die Gliederung der Bilanz. Der Posten allgemeine Rücklage 
wurde nicht ausgewiesen, dafür wurde die Bilanz um die nicht vorgesehenen Posten 1.01 
Stiftungskapital und 1.011 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied ergänzt. 

Das unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finan-
zierungsfunktion wie die Allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der 
GemHVO-Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 
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4.2 Aktiva 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen (Buch-) Wert von rund 3,9 Mio. EUR. Der bilan-
zierte Wert entspricht dem Anlagenspiegel der Kulturstiftung. Im Haushaltsjahr 2012 gab 
es Zugänge von rund 800 TEUR, davon entfielen rund 700 TEUR auf Kunstgegenstände (Er-
öffnungsbilanzkorrekturen und Sachspenden). Die übrigen 100 TEUR entfallen im Wesent-
lichen auf Zugänge bei den immateriellen Vermögensgegenständen sowie der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung. Eine umfängliche körperliche Inventur wurde im Haushaltsjahr 2016 
durchgeführt.  

Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um 215 TEUR angestiegen. Der Anstieg ist 
überwiegend auf ein neues Geschäftskonto mit einem Bestand von rund 200 TEUR zurück-
zuführen. 

4.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 
Immaterielle Ver-
mögensgegenstände 

Jahresabschluss 
31.12.2011 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2012 

Bilanzposten 1.1 591 EUR +15.954 EUR 16.545 EUR 

Die Zugänge bei der Softwareausstattung und den Lizenzen sind über den Bilanzposten 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau erfolgt. 

4.2.2 Kunstgegenstände 

 
Kunstgegenstände Jahresabschluss 

31.12.2011 Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzposten 1.2.5 952.117 EUR +694.699 EUR 1.646.816 EUR 

Im Kalenderjahr 2016 ist eine Inventur erfolgt. Die daraus resultierenden Veränderungen 
sind in den Jahresabschluss 2012 eingeflossen. Hinzu kommen Zugänge durch Sachspen-
den. Die Bewertung der unentgeltlich zugegangenen Kunstgegenstände erfolgte durch die 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der Kulturstiftung und der Lübecker Museen. Das Er-
gebnis einer vom RPA noch nicht abgeschlossenen Stichprobe wird in den Bericht über die 
Prüfung des Jahresabschlusses 2013 einfließen. 

4.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 
Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 

Jahresabschluss 
31.12.2011 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzposten 1.2.7 70.076 EUR +62.131 EUR 132.207 EUR 
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Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen von 33.174 EUR, der Umbuchung von 
44.214 EUR aus dem Bilanzposten 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau sowie den 
im Haushaltsjahr angefallenen Abschreibungen. 

4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 

 
Privatrechtliche 
Forderungen 

Jahresabschluss 
31.12.2011 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzposten 2.2.3 6.876 EUR +4.485 EUR 11.361 EUR 

Bei den Forderungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb handelt es sich z. B. um nicht ab-
gerechnete Kreditkartenumsätze. 

4.2.5 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 

 

Sonst. privatrecht-
liche Forderungen 

Jahresabschluss 
31.12.2011 Veränderung 

Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzposten 2.2.4 1.128.063 EUR +3.707 EUR 1.131.770 EUR 

In dem Abschlussergebnis von 1.131.770 EUR sind laut Anhang als wesentliche Beträge die 
Forderung Verlustausgleich KL 2011 516.048 EUR und der Verlustausgleich KL 2012 mit 
459.076 EUR enthalten. Hinzu kommen die bei der Hansestadt Lübeck angelegte Zustiftung 
mit einem Betrag von 145.450 EUR sowie einzelne kleinere Beträge. Im Lagebericht wird 
dazu erläutert, dass die späte Aufstellung der Jahresabschlüsse eine Verrechnung der Ver-
lustausgleiche mit den Verbindlichkeiten nicht zuließ. 

4.2.6 Liquide Mittel 

 

Liquide Mittel Jahresabschluss 
31.12.2011 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzposten 2.4 6.884 EUR +201.463 EUR 208.347 EUR 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen über-
ein. Der Anstieg um über 200 TEUR ergibt sich aus dem Bestand auf dem eingerichteten 
Geschäftskonto und den Kassenbeständen des Buddenbrookhauses und des Günter Grass-
Hauses. Eine Saldenbestätigung des Kreditinstituts vom 17.12.2015 liegt für das Girokonto 
zum 31.12.2012 vor. 
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4.3 Passiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 

4.3.1 Stiftungskapital 
 

Eigenkapital Jahresabschluss 
31.12.2011 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzp. 1.01 
Stiftungskapital 

1.298.477 EUR 0 EUR 1.298.477 EUR 

Unter dem Posten Eigenkapital weist die Stiftung ihr Stiftungskapital als Posten 1.01 aus, 
das in seinem Bestand zu erhalten ist. 

4.3.2 Sonderrücklagen 
 

Eigenkapital Jahresabschluss 
31.12.2011 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzp. 1.2 
Sonderrücklagen 

0 EUR +709.095 EUR 709.095 EUR 

Gemäß den Erläuterungen zu § 25  GemHVO-Doppik sind als Sonderrücklage die Zuweisun-
gen, die die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen 
erhalten hat und nicht aufgelöst werden sollen, zu erfassen. Das Innenministerium des Lan-
des Schleswig-Holstein hat auf Nachfrage des Bereichs Haushalt und Steuerung 2017 mitge-
teilt, dass es eine analoge Anwendung für die nichtabzuschreibenden Kunstgegenstände für 
geboten hält, soweit der Zuschuss mit einer Zweckbindung oder einem Zweckbindungszeit-
raum versehen ist. Nach Erfüllung der Zweckbindung ist eine ergebnisunwirksame Umbu-
chung in die allgemeine Rücklage gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik erforderlich. 

Da die bisher vorgelegten Bilanzen für die Kulturstiftung keine allgemeine Rücklage aus-
weisen, ist eine den gesetzlichen Regelungen und den Vorgaben des Innenministeriums fol-
gende Ergänzung der Bilanz vorzunehmen und die notwendigen Umbuchungen umzuset-
zen. 

4.3.3 Sonderposten 
 

aufzulös. Zuschüsse 
und Zuweisungen 

Jahresabschluss 
31.12.2011 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzp. 2.1 Zusch. 1.642.282 EUR -59.252 EUR 1.583.030 EUR 

Bilanzp. 2.2 Zuw. 2.541 EUR +36.372 EUR 38.913 EUR 
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Bei den ausgewiesenen Sonderposten handelt es sich überwiegend um Zuschüsse für Um-
bau- und Erweiterungsmaßnahmen an den Gebäuden Buddenbrookhaus und Günter Grass-
Haus. Die im Vorjahresbericht erbetenen Korrekturen wurden umgesetzt, nachdem eine 
klarstellende Entscheidung zur Behandlung von nicht abzuschreibenden Kunstgegenstän-
den durch das Innenministerium 2017 erfolgt ist. 

4.3.4 Verbindlichkeiten 
 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss 
31.12.2011 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzposten 4 1.864.233 EUR +213.333 EUR 2.077.567 EUR 

Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich in Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt, 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten. 

Die Verbindlichkeiten (4.2.3) setzen sich aus fünf Darlehensverträgen zusammen. Die Dar-
lehensverträge liegen dem RPA in Kopie vor. Die Werte des Verbindlichkeitenspiegels 
stimmen mit der Buchhaltungssoftware überein. Anhand der Tilgungspläne der Banken 
kann der Endstand von 707.503 EUR vom RPA nachvollzogen werden. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend gegenüber der Hansestadt Lübeck. 
Sie resultieren aus dem Fehlen eigener Geschäftskonten und sind in Verbindung mit den 
Forderungen gegenüber der Hansestadt Lübeck zu betrachten. 

5 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Auf-
wendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung 
gilt § 2 GemHVO-Doppik entsprechend. In § 2 der GemHVO-Doppik ist aufgeführt, welche 
Posten mindestens im Ergebnisplan auszuweisen sind. Darüber hinaus ist in der Ausfüh-
rungsanweisung zur GemHVO-Doppik ein Muster zu § 45 GemHVO-Doppik vorgegeben. Die 
Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

5.1 Ergebnisübersicht 

Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen. 
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Tabelle 4 Ergebnisübersicht 

Ergebnisplan Planung 
EUR 

fortgeschriebener 
Ansatz EUR 

Ergebnis 
EUR 

Ordentl. Erträge 1.762.700 1.762.700 1.999.079 

Finanzerträge 2.100 2.100 2.909 

Erträge 1.764.800 1.764.800 2.001.988 

Ordentliche Aufw. -1.719.800 -1.937.038 -1.964.686 

Zinsen u. Finanzaufw. -45.000 -45.000 -37.302 

Aufwendungen -1.764.800 -1.982.038 -2.001.988 

Erträge/Aufwend. 0 -217.238 0 

Die im fortgeschriebenen Ansatz noch geplanten Mehraufwendungen sind im Ergebnis 
nicht eingetreten bzw. wurden durch Mehrerträge kompensiert. 

5.2 Ordentliche Erträge 

Zu den ordentlichen Erträgen haben sich die folgenden Feststellungen ergeben. 

5.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 

Zuwendungen und 
allg. Umlagen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 41 725.500 EUR 952.097 EUR +226.597 EUR 

Im Haushaltsplan waren für die Kontengruppe 41 insgesamt 725.500 EUR veranschlagt. Der 
wesentliche Ertragsposten in der Kontengruppe 41 ist auf dem Konto 4142000 die Zuwen-
dung der Hansestadt Lübeck, die den Verlust der Kulturstiftung ausgleicht. 

Weitere Erträge auf Konten der Kontogruppe 41 sind z. B. Zuwendungen vom Bund 
(90.000 EUR), Spenden für Sonderausstellungen (273.483 EUR) und Auflösungen aus Son-
derposten für Zuschüsse (65.672 EUR). 

Wie im Vorjahr wurden im Haushaltsplan als Zuwendungen vom Bund sowie für Spenden 
für Sonderausstellungen jeweils nur 100 EUR veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten waren nicht vorgesehen. Das RPA erinnert an die sorgfältige Haushaltspla-
nung. 
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5.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontenarten 441-446 554.400 EUR 548.089 EUR -6.311 EUR 

Es ist lediglich festzustellen, dass die privatrechtlichen Leistungsentgelte gegenüber dem 
Vorjahr um 83 TEUR zurückgegangen sind. Den größten Einbruch gab es mit 40 TEUR bei 
den Erträgen aus dem Verkauf von Kommissionsware. 

5.2.3 Kostenerstattungen von Gemeinden 
 

Kostenerstattungen 
von Gemeinden 

Planung Ergebnis Abweichung 

Konto 4482000 482.800 EUR 498.873 EUR +17.073 EUR 

Über das Konto 4482000 wurden die Personalkostenerstattungen 2012 der HL in Höhe von 
498.873 EUR an die Kulturstiftung abgewickelt. Die Personalkostenerstattungen ergeben 
sich aus den Managementaufgaben, die die Kulturstiftung für die Lübecker Museen wahr-
nimmt. 

5.3 Ordentliche Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus 

• Personalaufwendungen, 

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 

• Sonstige ordentliche Aufwendungen und 

• Bilanzielle Abschreibungen  

zusammen. 

5.3.1 Personalaufwendungen 
 

Personal- 
aufwendungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 50 1.036.600 EUR 1.043.119 EUR +6.519 EUR 

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um rund 0,6 % angestiegen. 
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5.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen 

fortgeschriebener 
Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 52 608.417 EUR 700.728 EUR +92.310 EUR 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 52 einen Ansatz von 
388.600 EUR aus. Die Deckung erfolgte überwiegend durch Mehreinnahmen auf dem Konto 
4148002 Spenden für Sonderausstellungen (Planung 100 EUR/Buchung 273.483 EUR). Die 
aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beliefen sich auf 217.238 EUR. 
Die in der Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (2012) genannten Haus-
haltsreste gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik in Höhe von 331.072 EUR wurden zu dieser 
Kontengruppe gebildet (zweckgebundene Drittmittel). 

5.3.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 

Sonstige ordentl. 
Aufwendungen 

fortgeschriebener 
Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 54 137.020 EUR 105.097 EUR -31.923 EUR 

Die Aufwendungen dieser Kontengruppe verteilen sich auf neun Konten. Bemerkungen 
haben sich nicht ergeben. 

5.3.4 Bilanzielle Abschreibungen 
 

Bilanzielle Ab-
schreibungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 57 150.000 EUR 114.747 EUR -35.253 EUR 

Der Betrag der Abschreibungen auf dem Konto 5711000 Sachanlagen in der Buchhaltungs-
software 114.647 EUR stimmt mit dem Betrag im Anlagenspiegel überein. Zur Konten-
gruppe kommen noch 100 EUR vom Konto 5731003 Aufwendungen für die Ausbuchung of-
fener Forderungen hinzu. 

6 Finanzrechnung 

Aufgrund der Vielzahl der Buchungen, auf denen die Finanzrechnung basiert, muss sich das 
RPA auf wesentliche Abweichungen beschränken. Zu den Planwerten wird darauf hinge-
wiesen, dass die Haushaltsplanung auf der Ebene der Kontengruppen oder Kontenarten er-
folgt ist. Sofern im folgenden Text einzelne Konten angesprochen worden sind, handelt es 
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sich ggf. nur um eine Teilgröße, die mit dem angegebenen Planwert folglich nicht überein-
stimmt. 

6.1 Formale Prüfung der Finanzrechnung 

Für die Aufstellung der Finanzrechnung gemäß § 46 GemHVO-Doppik finden die §§ 3 und 
45 Abs. 2 der GemHVO-Doppik entsprechende Anwendung. In § 3 der GemHVO-Doppik ist 
aufgeführt, welche Posten mindestens im Finanzplan auszuweisen sind. Die Finanzrech-
nung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

6.2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zählen z. B. die Zuwendungen und 
allgemeinen Umlagen, die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
-umlagen. 

6.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Auf dem Konto 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden wurden Einzahlun-
gen von 725.200 EUR geplant, aber kein Betrag vereinnahmt. Laut Bereich konnte aufgrund 
der Verzögerung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse der auszugleichende Fehlbetrag 
erst im Februar 2015 abschließend ermittelt werden, sodass ein Ausgleich auch erst nach 
diesem Zeitpunkt erfolgen konnte.1 

Auf den übrigen Konten dieser Kontengruppe wurden erhebliche Mehreinzahlungen erzielt. 

Tabelle 5 Kontenart 614 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 

Zuw. und Zusch. für 
lfd. Zwecke 

Planung Ergebnis Abweichung 

Konto 6140000 100 EUR 90.000 EUR 89.900 EUR 

Konto 6141000 100 EUR 6.000 EUR 5.900 EUR 

Konto 6142000 725.200 EUR 0 EUR -725.200 EUR 

Konto 6148000 0 EUR 6.956 EUR 6.956 EUR 

Konto 6148001 0 EUR 46.800 EUR 46.800 EUR 

Konto 6148002 100 EUR 245.083 EUR 244.983 EUR 

Kontenart 614 725.500 EUR 394.839 EUR -330.661 EUR 

                                                 
1 Siehe Lagebericht zum Jahresabschluss 2012, Ziff. 6 Geschäftsablauf im Berichtsjahr. 
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Der Hinweis auf eine sorgfältige Haushaltsplanung gilt ebenso für die Konten 6140000 – 
Zuweisungen vom Bund, 6148001 – Spenden für laufende Zwecke und 6148002 – Zuwen-
dungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. 

6.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Unter der Kontengruppe 64 werden die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostener-
stattungen und Kostenumlagen dargestellt. 

6.2.3 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden 

 
Einzahlungen aus 
Kostenerstattungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontenart 648 482.800 EUR 958.756 EUR +475.956 EUR 

Auf dem Konto 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden sind Einzahlun-
gen von 481.800 EUR geplant worden, aber 958.756 EUR eingegangen. Auf dem Konto wer-
den die Personalkostenerstattungen von der Hansestadt Lübeck gebucht. Der Anstieg resul-
tiert im Wesentlichen aus den verspätet eingegangenen Erstattungen für das Haushaltsjahr 
2011 (459.983 EUR). 

6.2.4 Sonstige Einzahlungen 
 

Sonstige 
Einzahlungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 65 0 EUR 25.831 EUR 25.831 EUR 

Sowohl 2011 als auch 2012 wurden im Haushaltsplan keine sonstigen Einzahlungen ge-
plant. Auf dem Konto 6521100 Einzahlungen Umsatzsteuer sind 2011 aber 27.663 EUR und 
2012 insgesamt 24.525 EUR eingegangen. 

6.2.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 

Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 68 400 EUR 1.384.535 EUR +1.384.135 EUR 

Für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren zur Kontengruppe 68 insgesamt lediglich 
400 EUR veranschlagt. Für die Buchungen ist wie in den Vorjahren das Fehlen eines von 
der Stiftung selbstverwalteten Geschäftskontos ursächlich. Der Anhang wurde gegenüber 
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dem Abschluss 2011 unter III Sonstige Angaben um eine entsprechende Erläuterung er-
gänzt. 

6.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Die größten Posten der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Perso-
nalauszahlungen und die Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen. 

6.3.1 Personalauszahlungen 

 

Personalauszahlungen Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 70 1.036.600 EUR 1.042.988 EUR +5.388 EUR 

Für die noch auf dem Konto 7019001000 gebuchten Krankenkassenbeiträge wird nach 
Rücksprache mit dem Bereich ab 01.01.2019 das Konto 7139000 Beiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung eingerichtet. 

6.3.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
Ausz. f. Sach- und 
Dienstleistungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 72 388.600 EUR 670.412 EUR +281.812 EUR 

Die größte Abweichung ergibt sich auf dem Konto 7291004 Ausstellungen und Vorträge mit 
geplanten 40.000 EUR und gebuchten 360.177 EUR. Die übertragenen Mittel sind in diesem 
Bericht zur korrespondierenden Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen erläutert. 

6.4 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen 
des Anlagevermögens 

 

Ausz. Erw. bewegl. 
Anlagevermögen 

fortgeschriebener 
Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Konto 7831 55.260 EUR 213.927 EUR 158.667 EUR 

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens der Kul-
turstiftung werden über die Konten 7831000 (über 1.000 EUR) und 7832000 (über 150 EUR 
bis 1.000 EUR) abgewickelt. 
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Die ursprüngliche Planung auf dem Konto 7831000 betrug 4.500 EUR. Aus dem Haushalts-
jahr 2011 wurde vom Konto 7831000 ein Betrag von 48.000 EUR in das Haushaltsjahr 2012 
übertragen. Zu den wesentlichen Beschaffungen zählen ein Postkartenkonvolut (Kunstge-
genstände) mit 130.000 EUR und Medientische und Software für das Günter Grass-Haus mit 
38.449 EUR. 

6.5 Baumaßnahmen 
 

Baumaßnahmen Planung Ergebnis Abweichung 

Konto 7850 100 EUR 0 EUR -100 EUR 

Die ursprünglich geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau Kontenart 7851) 
betrugen 100 EUR. Im Vorjahr wurden noch 41.782 EUR für Hochbaumaßnahmen ausge-
zahlt. 

6.6 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 
 

Ausz. f. d. Gewähr. 
von Ausleihungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 786 0 EUR 882.658 EUR +882.658 EUR 

Im Haushaltsplan wurden keine Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen ge-
plant. Laut Jahresabschluss erfolgten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 
(Konto 78681) in Höhe von 882.466,37 EUR. Die Ausleihungen, die real keine Ausleihungen 
sind, traten bereits im Vorjahr auf. Ihre Notwendigkeit wurde mit fehlenden eigenen Ge-
schäftskonten erläutert. Ein Geschäftskonto für die Kulturstiftung wurde im Dezember 2012 
eingerichtet. 

6.7 Saldo aus fremden Finanzmitteln 

In der zum Jahresabschluss aufgestellten Finanzrechnung werden folgende Ist-Ergebnisse 
ausgewiesen: 
 

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln KtoGr. 672 5.299.452,84 EUR 

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln KtoGr. 772 5.299.307,47 EUR 

Saldo aus fremden Finanzmitteln  145,37 EUR 
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Die in der Finanzrechnung jeweils mit rund 3,2 Mio. EUR ausgewiesenen Einzahlungen und 
Auszahlungen für fremde Finanzmittel sind real keine fremden Finanzmittel entsprechend 
§ 14 GemHVO-Doppik. Es handelt sich um Kontobewegungen, die durch die Wahrnehmung 
der Kassengeschäfte durch den städtischen Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Stif-
tung entstehen. Mit der Einrichtung von stiftungseigenen Geschäftskonten ab Dezember 
2012 sollten die als fremde Finanzmittel deklarierten Buchungen über städtische Konten 
entfallen. 

6.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 

Tilgung von Kred. 
für Investitionen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 792 78.800 EUR 67.199,34 EUR -11.600,66 EUR 

Die einzigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die für Tilgungen von Krediten 
für Investitionen (Kontenart 792) aufgewandten Mittel. Ein Abgleich mit den vorliegenden 
Tilgungsplänen ist erfolgt. 

6.9 Liquide Mittel 

Der Schlusssaldo 2012 belief sich auf 208.347 EUR. Die sich aus der Finanzrechnung erge-
benden liquiden Mittel stimmen mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Betrag überein. 

Wie im Anhang erläutert wurde, existiert neben den von der HL verwalteten Konten ein lau-
fendes Geschäftskonto mit 200.000 EUR. Das Konto wurde nach Rücksprache mit dem Be-
reich Buchhaltung und Finanzen erst im Dezember 2012 eingerichtet. Buchungen sind 2012 
nicht mehr darauf erfolgt. Eine Saldenbestätigung zum 31.12.2012 liegt vor. Die 8.347 EUR 
ergeben sich aus Kassenbeständen. 

7 Anhang 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzustel-
len. In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, dass 
der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Die allgemeinen Berichtsgrundsätze sind im Anhang eingehalten worden. Der Anhang weist 
formal keine wesentlichen Beanstandungen auf, die Einfluss auf das Prüfungsergebnis ha-
ben. Die vorgeschriebenen Anlagen zum Anhang wie Anlagenspiegel, Forderungsspiegel 
etc. sind erstellt worden. 
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Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 
so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des Eigenkapi-
tals und dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage einer Erklärung bedurft. 

7.1 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Zum Kapitel II des Anhangs – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – haben sich die 
folgenden Feststellungen ergeben. 

7.1.1 Stiftungskapital oder Gründungsvermögen 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert, 
dass das Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das Gründungs-
vermögen umfasst insbesondere Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann 
und Einrichtungsgegenstände. 

Das Stiftungsvermögen muss dauerhaft und nachhaltig erhalten bleiben, sodass Veräuße-
rungen und andere zweckfremde Verwendungen des Kunst- und Sammlungsvermögens 
ausgeschlossen sind. Wie Stiftungsvermögen zu erhalten ist, in dem mit Einrichtungsgegen-
ständen Gegenstände enthalten sind, die der Abschreibung unterliegen, ist in der Stiftungs-
satzung nicht geregelt. Der Bereich Haushalt und Steuerung verweist in diesem Zusam-
menhang auf den vollständigen Verlustausgleich durch die Hansestadt Lübeck. 

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert 
gegenüber dem Vorjahr den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthaltenen 
Gründungsvermögen trotz abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten bleibt. 
Eine gesetzliche Regelung oder Handlungsempfehlung, wie eine unmissverständliche Dar-
stellung in der Bilanz zu erfolgen hat, liegt nicht vor.  

In seiner Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 hat der 
Bereich Haushalt und Steuerung ausgeführt, dass nicht unbedingt der gestiftete Gegen-
stand, sondern der Gegenwert dieses Gegenstandes als Stiftungskapital zu erhalten und 
auszuweisen sei. Diese Sichtweise deckt sich mit der des RPA, da dies in der Konsequenz 
bedeutet, dass bei abschreibungspflichtigen Gegenständen nicht dauerhaft der Wert zum 
Zeitpunkt der Stiftungsgründung berücksichtigt werden kann, sondern bei abschreibungs-
pflichtigen Objekten ein Wertverlust entsteht, der zu ersetzen ist. 

7.1.2 Erfassung des Anlagevermögens 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird im Anhang ausgeführt, 
dass eine über die Vorräte in den Warenlagern hinausreichende Inventur im Wirtschafts-



 
Rechnungsprüfungsamt  Hansestadt Lübeck 

 

 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung 
der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2012 

 

17 

 

 

jahr 2016 durchgeführt wurde. Das RPA stellt positiv fest, dass unabhängig davon bereits 
Eröffnungsbilanzkorrekturen und Nacherfassungen erfolgt sind. 

7.2 Anlagen zum Anhang 

Die dem Anhang beizufügenden Anlagen ergeben sich aus § 51 Abs. 3 der GemHVO-Doppik. 
Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel sind dem Anhang beige-
fügt und entsprechen den Mustern der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik über 
die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden. 

Der Anlagenspiegel wurde stichprobenweise geprüft. Der Zugang zu den Abschreibungen 
im Anlagenspiegel und die bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung stimmen 
überein. Auf wesentliche Veränderungen ist bereits unter Tz. 4.2.2 – Kunstgegenstände ein-
gegangen worden. 

8 Lagebericht 

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, Eintrittsgel-
dern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus Er-
trägen der Museumsshops.2 Bei Errichtung der Kulturstiftung hat die Hansestadt Lübeck, 
vertreten durch den Bürgermeister und den zuständigen Senator, gegenüber dem Innen-
ministerium die Verpflichtung abgegeben, eventuell entstehende Unterschüsse der 
Kulturstiftung durch Zuwendungen der Hansestadt auszugleichen, um die Erfüllung des 
Stiftungszwecks dauerhaft zu gewährleisten. Aufgrund dieser Erklärung besteht kein finan-
zielles Risiko für den dauerhaften Erhalt der Stiftung. 

9 Schlussbemerkung 

Das RPA hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. Nach Ab-
schluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahres-
abschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der 
Bürgerschaft zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Bürgerschaft beschließt über den 
Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jah-
resfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.3 

Insgesamt gibt der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage mit der 

                                                 
2
 § 3 Abs. 2 der Stiftungssatzung. 

3
 § 95n Abs. 2 und 3 GO. 
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Einschräinkung wieder, dass durch die erst 2016 durchgefährte Inventur die vollständige Er-
fassung des Anlagevermögens wie im Vorjahr nicht nachgewiesen ist.

üine Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung wird zu folgenden Textziffern er-
beten:

4.3.2 Sonderrücklagen 6
7.1.1 Stiftungskapital 16

Die erbetene Stellungnahme wird diesem Bericht im weiteren Verfahren als Anlage beige-
fügt.

Lübeck, 19.07 .2018
14.909.07 .13/2012
stir/bu

-t 
3rL

\
--->/t------

Dr. Katja Schur
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Dieter Sünder
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1 Prüfungsgegenstand und –auftrag 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Kulturstiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wurde am 04.05.1995 gegründet. Die Verwaltung der 
Stiftung ist der Hansestadt Lübeck (HL), Fachbereich Kultur und Bildung, gemäß § 17 
Abs. 1 Stiftungsgesetz übertragen worden. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne 
von § 98 Gemeindeordnung (GO). Die Jahresabschlüsse unterliegen damit der Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2013, 
wurden vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 09.06.2018 vom 
Bürgermeister der HL unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m GO innerhalb 
von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 44 Abs. 4 
GemHVO-Doppik bis spätestens 01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalauf-
sicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jahresabschluss ist somit nicht in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 und des Lageberichts 2013 erfolgt gemäß § 95n 
Abs. 1 GO durch das RPA. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n Abs. 3 GO der 
Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des RPA 
der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahres-
abschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 
begründet und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 95n Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 
beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.  

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das 
RPA von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung ist 2018 durch das RPA risikoorientiert und unter Berücksichtigung von 
Wesentlichkeitsgrenzen erfolgt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angegeben 
werden, beziehen sich diese auf Werte des zum Stichtag 31.12.2012 erstellten Jahresab-
schlusses der Kulturstiftung. Die Beratungen und Beschlussfassungen gemäß § 95n Abs. 3 
GO der Gemeindevertretung über die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 sowie die Jahresab-
schlüsse und die Lageberichte 2011 und 2012 sind zum Zeitpunkt der Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 2013 noch nicht erfolgt. 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 
Aufgrund § 98 GO wurde der Haushaltsplan 2013 für die Kulturstiftung aufgestellt und in 
der Sitzung der Bürgerschaft am 29.11.2012 beschlossen. Der Erlass einer Haushalts-
satzung wird durch den Beschluss der Gemeindevertretung über den Haushaltsplan ersetzt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2013 sind wie folgt festgesetzt worden: 

Tabelle 1 Haushaltsplanung 2013 

Plandaten Erträge/ 
Einzahlungen 

Aufwendungen/ 
Auszahlungen 

Finanzmittel-
überschuss 

Ergebnisplan 1.742.000 EUR 1.742.000 EUR 0 EUR 

Finanzplan 1.680.500 EUR 1.598.600 EUR 81.900 EUR 

Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten 
Werten der jeweiligen Konten zu entnehmen. 

Tabelle 2 Ergebnisplanung 2011 bis 2013 

Ergebnisplan 2011 2012 2013 

Ordentliche Erträge 1.740.300 EUR 1.762.700 EUR 1.740.000 EUR 

Finanzerträge 2.100 EUR 2.100 EUR 2.000 EUR 

Erträge 1.742.400 EUR 1.764.800 EUR 1.742.000 EUR 

Ordentliche Aufwendungen 1.695.400 EUR 1.719.800 EUR 1.697.600 EUR 

Zinsen und Finanzaufwendungen 47.000 EUR 45.000 EUR 44.400 EUR 

Aufwendungen 1.742.400 EUR 1.764.800 EUR 1.742.000 EUR 

Differenz 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Die Ergebnisplanung schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. 
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Tabelle 3 Finanzplanung 2011 bis 2013 

Finanzplan 2011 2012 2013 

Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.742.500 EUR 1.764.800 EUR 1.680.100 EUR 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 400 EUR 400 EUR 400 EUR 

Summe Einzahlungen 1.742.900 EUR 1.765.200 EUR 1.680.500 EUR 

Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.592.400 EUR 1.614.800 EUR 1.592.000 EUR 

Auszahlungen Investitionstätigkeit 6.600 EUR 6.600 EUR 6.600 EUR 

Tilgung von Krediten f. Investitionen 75.400 EUR 78.800 EUR 81.800 EUR 

Summe Auszahlungen 1.674.400 EUR 1.700.200 EUR 1.680.500 EUR 

Änd. d. Bestandes eig. Finanzmittel 68.500 EUR 65.000 EUR 0 EUR 

Die Finanzplanung 2013 schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. 

Im konsumtiven Bereich sind Übertragungen von Aufwendungen und den dazugehörigen 
Auszahlungen (Haushaltsreste) in das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 333 TEUR erfolgt. Es 
handelt sich bei den Beträgen überwiegend um zweckgebundene Drittmittel. Im investiven 
Bereich wurden Haushaltsreste über 49 TEUR gebildet. 

Im Anhang sind gemäß § 51 GemHVO-Doppik vorrangig Erläuterungen zu Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden gefordert. Erläuterungen der Abweichungen vom Haushaltsplan 
sind nicht vorgesehen. Gemäß § 95n Abs. 1 GO ist aber zu prüfen, ob der Haushaltsplan 
eingehalten ist. Daher sind in diesem Bericht in den Kapiteln Ergebnisrechnung und 
Finanzrechnung die Planwerte oder alternativ die fortgeschriebenen Ansätze und Er-
gebnisse verschiedener Kontenarten oder Kontengruppen gegenübergestellt. 

4 Jahresabschluss 

Eine Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses liegt vor. 

4.1 Formale Prüfung der Bilanz 

§ 48 GemHVO-Doppik regelt die Gliederung der Bilanz. Der Posten allgemeine Rücklage 
wurde nicht ausgewiesen, dafür wurde die Bilanz um die nicht vorgesehenen Posten 1.01 
Stiftungskapital und 1.011 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied ergänzt. 

Das unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder 
Finanzierungsfunktion wie die allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der 
GemHVO-Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 
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4.2 Aktiva 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen (Buch-) Wert von rund 3,9 Mio. EUR. Der 
bilanzierte Wert entspricht dem Anlagenspiegel der Kulturstiftung. 

4.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 
Immaterielle 
Vermögensgegenst. 

Jahresabschluss 
31.12.2012 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2013 

Bilanzposten 1.1 16.545 EUR 1.781 EUR 18.326 EUR 

Den Zugängen bei der Software und Lizenzen stehen die lfd. Abschreibungen gegenüber. 

4.2.2 Kunstgegenstände 

 
Kunstgegenstände Jahresabschluss 

31.12.2012 Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2013 

Bilanzposten 1.2.5 1.646.816 EUR 40.402 EUR 1.687.218 EUR 

Die Zugänge bei den Kunstgegenständen belaufen sich auf 48 TEUR. Es handelt sich dabei 
im Wesentlichen um zwei Sachspenden. Eine Skulptur im Wert von 22 TEUR und eine 
Forschungsbibliothek im Wert von 24 TEUR. Hinzu kommen sieben weitere Objekte unter 
1 TEUR. 

Die Differenz zu den 40 TEUR ergibt sich aus Abschreibungen für nicht richtig zugeordnete 
abschreibungspflichtige Gegenstände. Die korrekte Zuordnung wurde bereits mehrfach 
gefordert. 

Die Bewertungen für die in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 hinzugekommenen bzw. 
nacherfassten Kunstgegenstände sind stichprobenweise geprüft worden. Bemerkungen 
haben sich nicht ergeben. Auf eine nachvollziehbare schriftliche Dokumentation der Preis-
recherchen wurde hingewiesen. 

4.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 

Jahresabschluss 
31.12.2012 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2013 

Bilanzposten 1.2.7 132.207 EUR 25.311 EUR 106.896 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus den im Haushaltsjahr angefallenen Abschreibungen. 
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4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 

 
Privatrechtliche 
Forderungen 

Jahresabschluss 
31.12.2012 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2013 

Bilanzposten 2.2.3 11.361 EUR 12.000 EUR 23.361 EUR 

Bei den Forderungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb handelt es sich z. B. um nicht ab-
gerechnete Kreditkartenumsätze. 

4.2.5 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 
Sonst. privatrecht-
liche Forderungen 

Jahresabschluss 
31.12.2012 Veränderung 

Jahresabschluss 
31.12.2013 

Bilanzposten 2.2.4 1.131.770 EUR 664.594 EUR 1.796.364 EUR 

In dem Abschlussergebnis von 1,8 Mio. EUR sind laut Anhang als wesentliche Beträge die 
Forderungen der von der HL zu leistende Verlustausgleich KL 2011 mit 516 TEUR, Verlust-
ausgleich KL 2012 mit 459 TEUR und der Verlustausgleich KL 2013 mit 195 TEUR ent-
halten. Im Lagebericht des Vorjahres wurde erläutert, dass die späte Aufstellung der Jahres-
abschlüsse eine Verrechnung der Verlustausgleiche mit den Verbindlichkeiten nicht zuließ. 
Im vorliegenden Jahresabschluss 2013 ist weder im Anhang noch im Lagebericht eine Be-
gründung erfolgt. Da im Jahresabschluss 2013 bereits die Verlustausgleiche von 2011 bis 
2013 noch als Forderung bestehen, wird um Stellungnahme gebeten. 

4.2.6 Liquide Mittel 

 
Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2012 
Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2013 

Bilanzposten 2.4 208.347 EUR 75.558 EUR 283.905 EUR 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen über-
ein. Der Anstieg ergibt sich aus dem Bestand auf dem eingerichteten Geschäftskonto 
(278 TEUR) und den Kassenbeständen des Buddenbrookhauses und des Günter Grass-
Hauses. Eine Saldenbestätigung des Kreditinstituts vom 17.12.2015 für das Geschäftskonto 
liegt zum 31.12.2013 vor. 

4.3 Passiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 
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4.3.1 Eigenkapital 
 

Eigenkapital Jahresabschluss 
31.12.2012 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2013 

Bilanzposten 1.01 
Stiftungskapital 

1.298.477 EUR 0 EUR 1.298.477 EUR 

Unter dem Posten Eigenkapital weist die Stiftung ihr Stiftungskapital als Posten 1.01 aus, 
das in seinem Bestand zu erhalten ist. 

4.3.2 Sonderrücklagen 
 

Eigenkapital Jahresabschluss 
31.12.2012 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2013 

Bilanzposten 1.2 
Sonderrücklagen 

709.095 EUR 47.600 EUR 756.695 EUR 

Gemäß den Erläuterungen zu § 25  GemHVO-Doppik sind als Sonderrücklage die Zuwei-
sungen, die die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegen-
ständen erhalten hat und nicht aufgelöst werden sollen, zu erfassen. Das Innenministerium 
des Landes Schleswig-Holstein hat auf Nachfrage des Bereichs Haushalt und Steuerung 
2017 mitgeteilt, dass es eine analoge Anwendung für die nicht abzuschreibenden Kunst-
gegenstände für geboten halte, soweit der Zuschuss mit einer Zweckbindung oder einem 
Zweckbindungszeitraum versehen ist. Nach Erfüllung der Zweckbindung sei eine ergebnis-
unwirksame Umbuchung in die allgemeine Rücklage gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik 
erforderlich. 

Da die bisher vorgelegten Bilanzen für die Kulturstiftung keine allgemeine Rücklage aus-
weisen, erinnert das RPA wie im Vorjahresbericht daran, dass eine den gesetzlichen Rege-
lungen und den Vorgaben des Innenministeriums folgende Ergänzung der Bilanz vorzu-
nehmen ist und die notwendigen Umbuchungen umzusetzen sind. 

4.3.3 Sonderposten 
 

Aufzulös. Zuschüsse 
und Zuweisungen 

Jahresabschluss 
31.12.2012 

Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2013 

Bilanzp. 2.1 Zusch. 1.583.030 EUR 25.241 EUR 1.557.789 EUR 

Bilanzp. 2.2 Zuweis. 38.913 EUR 11.685 EUR 27.228 EUR 

Bei den ausgewiesenen Sonderposten handelt es sich überwiegend um Zuschüsse für Um-
bau- und Erweiterungsmaßnahmen an den Gebäuden Buddenbrookhaus und Günter Grass-
Haus. 
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4.3.4 Verbindlichkeiten 

 
Verbindlichkeiten Jahresabschluss 

31.12.2012 
Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2013 

Bilanzposten 4 2.077.567 EUR 684.960 EUR 2.762.527 EUR 

Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich in Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt, 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten. 

Die Verbindlichkeiten vom Kreditmarkt setzen sich aus fünf Darlehensverträgen zusam-
men. Die Darlehensverträge liegen dem RPA in Kopie vor. Die Werte des Verbindlichkeiten-
spiegels stimmen mit der Buchhaltungssoftware überein. Anhand der Tilgungspläne der 
Banken kann der Endstand von 609 TEUR vom RPA nachvollzogen werden. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten, die von 1,3 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR angestiegen sind, 
bestehen überwiegend gegenüber der HL. Sie resultierten bisher aus dem Fehlen eigener 
Geschäftskonten und waren in Verbindung mit den Forderungen gegenüber der HL zu be-
trachten. Ab 2013 wurde ein Geschäftskonto für die Kulturstiftung eingerichtet, sodass sich 
die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der HL reduzieren müssten. Laut An-
hang habe sich die Umstellung auf das Geschäftskonto aber noch weit in 2013 hinein er-
streckt, die komplette Umstellung sei erst 2014 erfolgt. 

5 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Auf-
wendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung 
gilt § 2 GemHVO-Doppik entsprechend. In § 2 der GemHVO-Doppik ist aufgeführt, welche 
Positionen mindestens im Ergebnisplan auszuweisen sind. Darüber hinaus ist in der Aus-
führungsanweisung zur GemHVO-Doppik ein Muster zu § 45 GemHVO-Doppik vorgegeben. 
Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

Im Anhang des Jahresabschlusses sind die Ergebnisse der verschiedenen Kontengruppen 
den Vorjahres- und den Planwerten tabellarisch bereits gegenübergestellt worden. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen 

fortgeschriebener 
Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 52 739.670 EUR 718.482 EUR 21.188 EUR 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 52 einen Ansatz von 390 TEUR 
aus. Die Deckung erfolgte überwiegend durch Mehreinnahmen auf dem Konto 4148002 
Spenden für Sonderausstellungen. Die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltser-
mächtigungen beliefen sich auf 333 TEUR. Die im Anhang in der Aufstellung der über-
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tragenen Haushaltsermächtigungen genannten Haushaltsreste gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO-
Doppik wurden zu dieser Kontengruppe gebildet (zweckgebundene Drittmittel). Die 
Verfügungen des Bereichs Haushalt und Steuerung haben vorgelegen. 

6 Finanzrechnung 

Für die Aufstellung der Finanzrechnung gemäß § 46 GemHVO-Doppik finden die §§ 3 und 
45 Abs. 2 der GemHVO-Doppik entsprechende Anwendung. In § 3 der GemHVO-Doppik ist 
aufgeführt, welche Posten mindestens im Finanzplan auszuweisen sind. Die Finanz-
rechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

Im Anhang sind bereits die verschiedenen Kontengruppen der Ergebnisrechnung den Vor-
jahres- und den Planwerten tabellarisch gegenübergestellt und teilweise erläutert worden. 
Da vergleichbare Hinweise zur Finanzrechnung fehlen, wird auf die Zahlungen nachfolgend 
eingegangen. 

6.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zählen z. B. die Zuwendungen und 
allgemeinen Umlagen sowie die privatrechtlichen Leistungsentgelte. 

6.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Auf dem Konto 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden wurden Ein-
zahlungen von 646 TEUR geplant, aber kein Betrag vereinnahmt. 

Der Lagebericht 2012 enthielt den Hinweis, dass aufgrund der Verzögerung bei der Er-
stellung der Jahresabschlüsse der auszugleichende Fehlbetrag erst im Februar 2015 
abschließend ermittelt wurde, sodass ein Ausgleich auch erst nach diesem Zeitpunkt 
erfolgen konnte. Ein ähnlicher Hinweis ist im Lagebericht 2013 nicht enthalten. Auf 
Nachfrage wurde aber bestätigt, dass der Sachverhalt im Haushaltsjahr 2013 identisch 
gewesen und die Buchung des Verlustausgleichs mit Zeitverzug im Haushaltsjahr 2016 
erfolgt sei. 

Auf den übrigen Konten dieser Kontengruppe wurden erhebliche Mehreinzahlungen erzielt, 
z. B. 175 TEUR Zuschüsse für Sonderausstellungen (Plan 100 EUR) oder Spenden von 
27 TEUR (Plan 0 EUR). 
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6.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Unter der Kontengruppe 64 werden die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostener-
stattungen und Kostenumlagen dargestellt. 
 

Einzahlungen aus 
Kostenerstattungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontenart 648 497.900 EUR 257.065 EUR 240.835 EUR 

Auf dem Konto 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden sind Ein-
zahlungen von 497 TEUR (2012 482 TEUR) geplant worden, aber 257 TEUR (2012 
959 TEUR) eingegangen. Auf dem Konto werden die Personalkostenerstattungen von der HL 
gebucht. Die Schwankungen resultieren im Wesentlichen aus nicht erfolgten oder wie im 
Vorjahr aus den verspätet eingegangenen Erstattungen. 

6.1.3 Sonstige Einzahlungen 

 

Sonstige 
Einzahlungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 65 0 EUR 26.829 EUR 26.829 EUR 

Auf dem Konto 6521100 Einzahlungen Umsatzsteuer sind 2013 insgesamt 27 TEUR ein-
gegangen, auf dem Konto 65212 Vorsteuer 211 EUR. 

6.1.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

 
Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 68 0 EUR 1.926.992 EUR 1.926.992 EUR 

Für die Buchungen ist wie in den Vorjahren das Fehlen eines von der Stiftung selbstver-
walteten Geschäftskontos ursächlich. Über das Konto 6868100 Rückflüsse von Aus-
leihungen werden teilweise die Bewegungen liquider Mittel abgewickelt. Die Umstellung 
auf eigene Geschäftskonten hat 2013 begonnen. Wie der Anstieg von 711 TEUR gegenüber 
dem Vorjahr (1.216 TEUR) zeigt, noch ohne den gewünschten Erfolg, erst im Haushaltsjahr 
2015 wird auf dem Konto nicht mehr gebucht. 

6.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Die größten Posten der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die 
Personalauszahlungen und die Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen. 
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6.2.1 Personalauszahlungen 

 
Personalauszahlungen Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 70 1.022.000 EUR 1.076.608 EUR 54.608 EUR 

Auf die korrekte Zuordnung von Sozialversicherungsleistungen wurde bereits im Vorjahr 
hingewiesen. 

6.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
Ausz. f. Sach- und 
Dienstleistungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 72 388.600 EUR 670.412 EUR 281.812 EUR 

Die größte Abweichung ergibt sich auf dem Konto 7291004 Ausstellungen und Vorträge mit 
geplanten 40 TEUR und gebuchten 332 TEUR. 

6.3 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 
 

Ausz. f. d. Gewähr. 
von Ausleihungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 786 0 EUR 1.215.535 EUR 1.215.535 EUR 

Laut Jahresabschluss erfolgten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Konto 
78683 bzw. 78681) in Höhe von 1.216 TEUR. Die Ausleihungen, die real keine Auslei-
hungen sind, traten bereits in den Vorjahren auf. Ihre Notwendigkeit wurde mit fehlenden 
eigenen Geschäftskonten erläutert. Ein Geschäftskonto für die Kulturstiftung wurde 2013 
eingerichtet und seit 2013 auch sukzessive genutzt, sodass hier statt eines Anstiegs (Vor-
jahr 883 TEUR) ein Rückgang zu erwarten gewesen wäre. Das Konto Auszahlungen für Aus-
leihungen ist im Zusammenhang mit dem Konto 6868100 Rückflüsse von Ausleihungen zu 
sehen. Die daraus resultierenden Bewegungen liquider Mittel sind als fremde Finanzmittel 
dargestellt. 
 

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln KtoGr. 672 2.563 TEUR 

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln KtoGr. 772 2.563 TEUR 

Hier wird gegenüber dem Vorjahr mit 5.300 TEUR ein deutlicher Rückgang sichtbar. 
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6.4 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 

Tilgung von Krediten 
für Investitionen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 792 81.800 EUR 92.634 EUR 10.834 EUR 

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die für Tilgungen von Krediten für In-
vestitionen (Kontenart 792) aufgewandten Mittel. Ein Abgleich mit den vorliegenden 
Tilgungsplänen ist erfolgt. Zwei Tilgungsraten über insgesamt 11 TEUR sind dem Haus-
haltsjahr 2012 zuzuordnen. 

6.5 Liquide Mittel 

Der Schlusssaldo 2013 belief sich auf 284 TEUR. Die sich aus der Finanzrechnung ergeben-
den liquiden Mittel stimmen mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Betrag überein. 

Wie im Anhang erläutert wurde, existiert neben den von der HL verwalteten Konten ein lau-
fendes Geschäftskonto. Eine Saldenbestätigung zum 31.12.2013 über 278 TEUR liegt vor. 
Die weiteren 6 TEUR ergeben sich aus Kassenbeständen. 

7 Anhang 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzustel-
len. In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, dass 
der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Die allgemeinen Berichtsgrundsätze sind im Anhang eingehalten worden. Der Anhang weist 
formal keine wesentlichen Beanstandungen auf, die Einfluss auf das Prüfungsergebnis 
haben. Die vorgeschriebenen Anlagen zum Anhang wie Anlagenspiegel, Forderungsspiegel 
etc. sind erstellt worden. 

Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 
so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des Eigen-
kapitals und dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage einer Erklärung bedurft. 

7.1 Stiftungskapital oder Gründungsvermögen 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert, 
dass das Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das Gründungs-
vermögen umfasst insbesondere Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann 
und Einrichtungsgegenstände. 
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Das Stiftungsvermögen muss dauerhaft und nachhaltig erhalten bleiben, sodass Ver-
äußerungen und andere zweckfremde Verwendungen des Kunst- und Sammlungs-
vermögens ausgeschlossen sind. Wie Stiftungsvermögen zu erhalten ist, in dem mit Einrich-
tungsgegenständen Gegenstände enthalten sind, die der Abschreibung unterliegen, ist in 
der Stiftungssatzung nicht geregelt. Der Bereich Haushalt und Steuerung verweist in diesem 
Zusammenhang auf den vollständigen Verlustausgleich durch die HL. 

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert 
gegenüber dem Vorjahr den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthaltenen 
Gründungsvermögen trotz abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten bleibt. 
Eine gesetzliche Regelung oder Handlungsempfehlung, wie eine unmissverständliche Dar-
stellung in der Bilanz zu erfolgen hat, liegt nicht vor. 

7.2 Erfassung des Anlagevermögens 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist im Anhang ausgeführt 
worden, dass eine über die Vorräte in den Warenlagern hinausreichende Inventur erst im 
Wirtschaftsjahr 2016 durchgeführt wurde. 

7.3 Anlagen zum Anhang 

Die dem Anhang beizufügenden Anlagen ergeben sich aus § 51 Abs. 3 der GemHVO-Doppik. 
Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel wurden dem Anhang bei-
gefügt und entsprechen den Mustern der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik über 
die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden. Die 
darin enthaltenen Werte sind richtig wiedergegeben. 

Der Anlagenspiegel wurde stichprobenweise geprüft. Der Zugang zu den Abschreibungen 
im Anlagenspiegel und die bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung stimmen 
überein. 

8 Lagebericht 

Die Stiftung erfüllt gemäß Stiftungssatzung ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungs-
vermögens, Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendun-
gen Dritter sowie aus Erträgen der Museumsshops. Bei Errichtung der Kulturstiftung hat die 
HL, vertreten durch den Bürgermeister und den zuständigen Senator, gegenüber dem In-
nenministerium die Verpflichtung abgegeben, eventuell entstehende Unterschüsse der 
Kulturstiftung durch Zuwendungen der Hansestadt auszugleichen, um die Erfüllung des 
Stiftungszwecks dauerhaft zu gewährleisten. Aufgrund dieser Erklärung besteht kein finan-
zielles Risiko für den dauerhaften Erhalt der Stiftung. 
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Schlussbemerkung

Das RPA hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. Nach Ab-
schluss der Prüfung durch das RPA legt der Bürgermeister den Jahresabschluss und den
Lagebericht mit dem Schlussbericht des RPA der Bürgerschaft zur Beratung und Beschluss-
fassung vor. Die Bürgerschaft beschließt über den Jahresabschluss und die Verwendung des
Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Insgesamt gibt der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage mit der
Einschränkung wieder, dass durch die erst 2016 durchgeführte Inventur die vollständige Er-
fassung des Anlagevermögens wie im Vorjahr nicht nachgewiesen ist.

Eine Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung wird zu folgenden Textziffern
erbeten:

Bezeichnung SeiteTz.

4.2.5

7 .1

Sonstige privatrechtliche Forderungen

Stiftungskapital oder Gründungsvermögen

5

11

Die erbetene Stellungnahme wird diesem Bericht im weiteren Verfahren als Anlage bei-
gefi.igt.

Lübeck. 20.08.2018
14.909.07 .r3/2013

Dr. Katja Schur

Anlagen:

Abschlussbilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Anhang

Lagebericht

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung
der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2013

13



1.20'l - Haushalt und Steuerung
1.20'1.2 - Abteilung Bilanzen, Haupt-

und Anlagenbuchhaltung

Zeichen: l 'O/Ka/DS

Lübeck, den 28.09.2018
Auskunft: Dieter l' Orteye

Jörg Kaminski
fel 2070; Fax: 2090
e-mail : bitanzen@tuebecK.de

1.140 -Rechnungsprüfungsamt

1.140

0 5, okt. 2018

PrGr

nachrichtl ich:
4.041.7 - Kulturstiftung Hansestadt Lübeck

Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung
Hansestadt Lübeck zum 31.12.2012 und 2013

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat mit dem Schreiben vom 10.07.2018 und 21.08.2018 seinen
Bericht über die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 vorgelegt, im Bereich Haushalt
und Steuerung (federführend für die Venlrraltung) eingegangen am 23.07.2018 bzw. 30.08.2018.

Es wurde um die Stellungnahme zu jeweils zwei Punkten gebeten, von denen eine Prüfbemerkung
beide Jahresabschlüsse betrift. Aus diesem Zusammenhang erfolgt die Stellungnahme der
Verwaltung gebündelt für beide Prüfberichte zu den Jahresabschlüssen.

4.3.2 Sonderrücklagen a20121
Gemäß den Erläuterungen zu $ 25 GemHVO-Doppik sind als Sonderrücklage die Zuweisungen, die
die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat und
nicht aufgelöst werden sollen, zu erfassen. Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
hat auf Nachfrage des Bereiches Haushalt und Steuerung 2017 mitgeteilt, dass es eine analoge
Anwendung für die nach abzuschreibenden Kunstgegenstände für geboten hält, soweit der
Zuschuss mit einer Zweckbindung oder einem Zweckbindungszeitraum versehen ist. Nach der
Erfüllung der Zweckbindung ist eine ergebnisunwirksame Umbuchung in die allgemeine Rücklage
gemäß $ 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik erforderlich.

Da die bisher vorgelegten Bilanzen für die Kulturstiftung keine allgemeine Rücklage ausweisen, ist
eine den gesetzlichen Regelungen und den Vorgaben des Innenministeriums folgende Ergänzung
der Bilanz vozunehmen und die notwendigen Umbuchungen umzusetzen.

Das Rechnungsprüfungsamt beschreibt zutreffend, dass in dem Geschäftsjahr 2012 aufgrund der
zuvor genannten Anfrage an das Innenministerium eine Umbuchung der Sonderposten für
Kunstgegenstände in die Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse stattgefunden hat. Die
Auskunft des Innenministeriums besagt weiter, dass bei einer vorhandenen Zweckbindungsfrist,
nach ebendieser Frist eine Umbuchung von der Sonderrücklage in die allgemeine Rücklage
entsprechend $ 25 Abs. 2 S. 2 GemHVO-Doppik vozunehmen ist, bzw. bei dem Nichtvorliegen
einer solchen Frist eine Umbuchung des Sonderpostens in die Allgemeine Rücklage vozunehmen
sei. Es sei hierbei darauf hinzuweisen, dass stiftungsrechtlich eine Allgemeine Rücklage für
Stiftungen nicht vorgesehen ist. Zudem handelt es sich bei den Kunstgegenständen der
Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck, für die eine Zuwendung zu berücksichtigen ist, um
Sachspenden, was die Beurteilung der Mittelverwendung, die Voraussetzung für die Umbuchung
gemäß $ 25 Abs. 25.2 GemHVO-Doppik erschwert. Es wird geklärt, inwiefern eine
Mittelverwendung unterstellt werden und eine Umbuchung vorgenommen werden kann. Weiterhin
wird geklärt, ob eine Umbuchung in eine bislang nicht vorhandene Allgemeine Rücklage erfolgen
müsste oder ob für Stiftungen eine andere Bilanzposition zu veruenden ist.
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7.1.'l Stiftungskapital t20',21
7.1 Stif tungskapitaloderGründungsvermögen[2013]

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert
gegenüber dem Vorjahr den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthaltenen
Gründungsvermögen trotz abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten bleibt. Eine
gesetzliche Regelung oder Handhabungsempfehlung, wie eine unmissverständliche Darstellung in
der Bilanz zu erfolgen hat, liegt nicht vor.

ln seiner Stellungnahme über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 hat der Bereich Haushalt
und Steuerung ausgeführt, dass nicht unbedingt der gestiftete Gegenstand, sondern der Gegenwert
dieses Gegenstandes als Stiftungskapital zu erhalten und auszuweisen sei. Diese Sichtweise deckt
sich mit der des RPA, da dies in der Konsequenz bedeutet, dass bei abschreibungspflichtigen
Gegenständen nicht dauerhaft der Wert zum Zeitpunkt der Stiftungsgründung berücksichtigt werden
kann, sondern bei abschreibungspflichtigen Objekten ein Wertverlust entsteht, der zu erse?en ist.

Die Sichtweise der Venraltung deckt sich mit der des RPA; erwähnenswert hierbei ist, dass ein
abgeschriebener Vermögensgegenstand nicht unbedingt durch einen gleichartigen
Vermögensgegenstand zu ersetzen ist. Der Grundsatz, das Stiftungskapital zu erhalten, verfolgt das
Ziel, dass die Stiftung dauerhaft in der Lage ist, ihren Stiftungszweck zu erfüllen. Zur Erfüllung des
Stiftungszweckes wird das Stiftungsvermögen verwendet, das unter anderem aus abnutzbaren
Vermögensgegenständen bestehen kann. Durch den Erhalt des Stiftungskapitals, der dem
Stiftungsvermögen gegenüber steht, kann der durch Abnutzung entstandene Wertverlust ersetzt
werden oder der Stiftungszweck durch andere Positionen des Stiftungsvermögens erfüllt werden.

4.2.5 Sonstigeprivatrechtl icheForderungent20l3l

ln dem Abschlussergebnis von 1,8 Mio. € sind laut Anhang als wesentliche Beträge die
Forderungen der von der HL zu leistende Verlustausgleich KL 201 1 mit 516 T€, Verlustausgleich KL
2012 mlt459 T€ und der Verlustausgleich 2013 mit 195 T€ enthalten. lm Lagebericht des Voriahres
wurde erläutert, dass die späte Aufstellung der Jahresabschlüsse eine Verrechnung der
Verlustausgleiche mit den Verbindlichkeiten nicht zuließ. lm vorliegenden Jahresabschluss 2013 ist
weder im Anhang noch im Lagebericht eine Begründung erfolgt. Da im Jahresabschluss 2013
bereits die Verlustausgleiche von 2011 bis 2013 noch als Forderung bestehen, wird um
Stellungnahme gebeten

Die Erstellung der Jahresabschlüsse der Kulturstiftung zeitlich nachrangig zu denen
Kernverwaltung führte dazu, dass der Jahresabschluss 2011 zum 14.12.2016 und
Jahresabschlüsse 2012 und 2013 erst zum 09.06.2018 vorgelegt werden konnten.
Der auszugleichende Verlust der Kulturstiftung für das Jahr 2011 wurde somit am 26.02.2015
ermittelt und dann für das Geschäftsjahr 2011 noch jeweils gebucht. Der Ausgleich des Verlustes
erfolgte durch Zahlung am 02.03.2015.

Der Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2012 wurde am 06.01.2016 ermittelt  und am 18.01.2016
ausgeglichen.
Der Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2013 wurde am 23.06.2016 ermittelt und am 17 .11.2016
ausgeglichen.

Die Forderungen der Kulturstiftung gegenüber der Hansestadt bestehen bis zu dem zuvor

der
die
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1 P r ü f u n g s g e g e n s t a n d u n d  –a u f t r a g 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Kulturstiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige 

Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wurde am 04.05.1995 gegründet. Die Verwaltung der 

Stiftung ist der Hansestadt Lübeck (HL), Fachbereich Kultur und Bildung, gemäß § 17 Abs. 1 

Stiftungsgesetz übertragen worden. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 

Gemeindeordnung (GO). Die Jahresabschlüsse unterliegen damit der Prüfung durch das 

Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2014 

wurden vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 09.09.2020 vom Bür-

germeister der HL unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m GO innerhalb von drei 

Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 44 Abs. 4 Ge-

meindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) bis spätestens 01. Mai eines jeden 

Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jah-

resabschluss ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt 

worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 und des Lageberichts 2014 erfolgt gemäß § 95n 

Abs. 1 GO durch das RPA. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n Abs. 3 GO der 

Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des RPA der 

Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahresab-

schluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-

det und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 

ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 95n Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 

beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.  

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das RPA 

von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 
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2 P r ü f u n g s d u r c h f ü h r u n g 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichtes ist Ende 2020 durch 

das RPA erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von We-

sentlichkeitsgrenzen durchgeführt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angegeben 

werden, beziehen sich diese auf den zum 31.12.2013 erstellten Jahresabschluss der Kultur-

stiftung. 

3 H a u s h a l t s p l a n 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 

Der Haushaltsplan 2014 für die Kulturstiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 

28.11.2013 beschlossen. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2014 sind wie folgt festgesetzt worden: 

T a b e l l e  1: H a u s h a l t s p l a n u n g  2 0 14 

Plandaten Erträge/ 

Einzahlungen 

Aufwendungen/ 

Auszahlungen 

Finanzmittel-

überschuss 

Ergebnisplan 1.888.000 EUR 1.888.000 EUR 0 EUR 

Finanzplan 1.826.600 EUR 1.826.400 EUR 200 EUR 

Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten 

Werten der jeweiligen Konten zu entnehmen. 

T a b e l l e  2: E r g e b n i s p l a n u n g  2 0 13  u n d  2 0 1 4 

Ergebnisplanung 2013 2014 

Erträge 1.740.000 EUR 1.886.000 EUR 

Finanzerträge 2.000 EUR 2.000 EUR 

Summe Erträge 1.742.000 EUR 1.888.000 EUR 

Aufwendungen 1.697.600 EUR 1.843.600 EUR 

Zinsen und Finanzaufwendungen 44.400 EUR 44.400 EUR 

Summe Aufwendungen 1.742.000 EUR 1.888.000 EUR 

Differenz 0 EUR 0 EUR 

Die Ergebnisplanung weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. 
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T a b e l l e  3: F i n a n z p l a n u n g  2 0 1 3 u n d  2 0 1 4 

Finanzplan 2013 2014 

Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.680.100 EUR 1.826.200 EUR 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 400 EUR 400 EUR 

Summe Einzahlungen 1.680.500 EUR 1.826.600 EUR 

Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.592.000 EUR 1.738.000 EUR 

Auszahlungen Investitionstätigkeit 6.600 EUR 6.600 EUR 

Tilgung von Krediten f. Investitionen 81.800 EUR 81.800 EUR 

Summe Auszahlungen 1.680.500 EUR 1.826.400 EUR 

Änd. d. Bestandes eig. Finanzmittel 0 EUR 200 EUR 

Die Finanzplanung 2014 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. 

4 J a h r e s a b s c h l u s s 

Eine Bestätigung der Kulturstiftung über die Richtigkeit und Vollständigkeit aller für den 

Jahresabschluss angeforderten Erklärungen liegt vor. 

4 . 1 F o r m a l e  P r ü f u n g  d e r  B i l a n z 

§ 48 GemHVO-Doppik regelt die Gliederung der Bilanz. Der Posten allgemeine Rücklage 

wurde nicht ausgewiesen, dafür wurde die Bilanz um die nicht vorgesehenen Posten 1.01 

Stiftungskapital und 1.011 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied ergänzt. Das unter 

Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finanzierungs-

funktion wie die allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der GemHVO-

Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 GemHVO-Doppik vorgesehenen Gliederung 

ab. Das durch unterschiedliche Betrachtungsweisen im Stiftungsrecht und im Haushaltsrecht 

entstandene Problem befindet sich seit Einführung doppischer Jahresabschlüsse für die 

Stiftungen in der Diskussion zwischen den Bereichen und dem RPA. Aktuell (Ende 2020) 

befindet sich eine Vereinbarung zwischen der Verwaltung und dem Innenministerium / 

Stiftungsaufsicht zu einer abgestimmten Vorgehensweise (zunächst für die Stiftung Heiligen-

Geist-Hospital) im Abstimmungsprozess. 
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4 . 2 A k t i v a 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen Wert von rund 3.900 TEUR (Vorjahr [VJ] 

3.864 TEUR). Der bilanzierte Wert entspricht dem Restbuchwert im Anlagenspiegel der Kul-

turstiftung. 

4 . 2 . 1 I m m a t e r i e l l e  V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 

 

Immaterielle 

Vermögensgegenst. 

Jahresabschluss 

31.12.2013 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.1 18.326 EUR -3.352 EUR 14.974 EUR 

Den Zugängen bei der Software und den Lizenzen stehen die lfd. Abschreibungen gegenüber. 

2014 ist eine Nachaktivierung zu einer Netzwerk-Lizenz erfolgt. Die Werte stimmen mit der 

Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel überein. 

4 . 2 . 2 B a u t e n  a u f  f r e m d e n  G r u n d  u n d  B oden 

 

Bauten auf fremden 

Grund und Boden 

Jahresabschluss 

31.12.2013 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.2.4 2.012.258 EUR -78.602 EUR 1.933.656 EUR 

Es gab 2014 keine Zugänge. Die Veränderung ergibt sich aus den Abschreibungen. Die Werte 

stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel überein. 

4 . 2 . 3 K u n s t g e g e n s t ä n d e 

 

Kunstgegenstände Jahresabschluss 

31.12.2013 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.2.5 1.687.218 EUR 144.791 EUR 1.832.009 EUR 

2014 ist ein Konvolut von Heinrich Mann Autographen für 145 TEUR angekauft worden. Der 

Ankauf wurde zu je einem Drittel vom Bund, der Kulturstiftung der Länder und der Possehl-

Stiftung gefördert (siehe auch 4.3.3 Sonderrücklagen). Abschreibungen werden für 

Kunstgegenstände nicht vorgenommen. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware 

und dem Anlagenspiegel überein. Die Differenz von 209 EUR ergibt sich aus Abschreibungen 

für nicht richtig zugeordnete abschreibungspflichtige Gegenstände. 
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4 . 2 . 4 B e t r i e b s- u n d  G e s c h ä f t s a u s s t a t t u n g 

 

Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 

Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.2.7 106.896 EUR -22.760 EUR 84.136 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus den im Haushaltsjahr 2014 angeschafften Raumausstat-

tungen (Stühle, Beistelltische, Geschirrspüler etc.) und den angefallenen Abschreibungen. Die 

Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel überein. 

4 . 2 . 5 F e r t i g e  E r z e u g n i s s e  u n d  W a r e n 

 

Fertige Erzeugnisse 

und Waren 

Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 2.1.3 85.509 EUR 14.430 EUR 99.939 EUR 

Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die Warenbestände in den Museums-

shops der Stiftung ausgewiesen. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware überein. 

Die Inventur wurde nicht geprüft. 

4 . 2 . 6 P r i v a t r e c h t l i c h e  F o r d e r u n g e n  a u s  D i e n s t l e i s t u n g e n 

 

Privatrechtliche 

Forderungen 

Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 2.2.3 23.361 EUR 5.035 EUR 28.396 EUR 

Bei den Forderungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb handelt es sich z. B. um nicht ab-

gerechnete Kreditkartenumsätze. Unabhängig vom Jahresabschluss erfolgen in regelmäßigen 

Abständen Prüfungen der im Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Kulturstiftung 

geführten Konten. 

4 . 2 . 7 S o n s t i g e  pr i v a t r e c h t l i c h e  F o r d e r u n g e n 

 

Sonst. privatrecht-

liche Forderungen 

Jahresabschluss 

31.12.2013 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 2.2.4 1.796.364 EUR 358.054 EUR 2.154.418 EUR 
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Im Gesamtbetrag ist das Ergebnis (2 Mio. EUR) des Verrechnungskontos mit der HL enthal-

ten, darin wiederum die Verlustausgleiche mit einem Gesamtbetrag von 1,4 Mio. EUR für die 

Jahre 2011 bis 2013 sowie die nach einem 2014 gezahlten Abschlag verbliebene Restzahlung 

für 2014. 

In der Stellungnahme zum Abschlussbericht 2013 wurde mitgeteilt, dass die Verlustaus-

gleiche für die Jahre 2011 bis 2013 in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 gezahlt worden 

sind. Die von der HL zu erstattenden Personalkostenanteile für 2014 in Höhe von 599 TEUR 

sind ebenfalls in den Forderungen enthalten, der Ausgleich ist 2015 erfolgt. Zu den Forde-

rungen kommen der bei der HL angelegte Betrag aus einer Zustiftung von 145 TEUR hinzu, 

sowie weitere kleinere Beträge. 

Die Buchungen sind in der Buchhaltungssoftware nachvollziehbar. Der Gesamtbetrag ist im 

Forderungsspiegel richtig wiedergegeben. 

4 . 2 . 8 L i q u i d e  M i t t e l 

 

Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 2.4 283.905 EUR 43.314 EUR 327.219 EUR 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen überein. 

Der Betrag ergibt sich aus dem Bestand auf dem Geschäftskonto (324 TEUR) und den 

Kassenbeständen des Buddenbrookhauses und des Günter Grass-Hauses. Eine Saldenbestä-

tigung für das Geschäftskonto vom 17.12.2015 zum 31.12.2014 liegt vor. Die Kassen werden 

in unregelmäßigen Abständen vom RPA geprüft. 

4 . 3 P a s s i v a 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 

4 . 3 . 1 E i g e n k a p i t a l 

 

Eigenkapital Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.01 

Stiftungskapital 

1.298.477 EUR 0 EUR 1.298.477 EUR 

Unter dem Posten Eigenkapital weist die Stiftung das in seinem Bestand zu erhaltende Stif-

tungskapital als Posten 1.01 aus. 
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4 . 3 . 2 S t i f t u n g s k a p i t a l  a u s  B i l a n z u n t e r s c h i e d 

 

Stiftungskapital aus 

Bilanzunterschied 

Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.011 -340.175 EUR -363 EUR -340.538 EUR 

Das Stiftungskapital aus Bilanzunterschied wurde mit der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die 

Veränderung ergibt sich aus einer 2014 erfolgten Korrekturbuchung. 

4 . 3 . 3 S o n d e r r ü c k l a g e n 

 

Sonderrücklagen Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.2 756.695 EUR 145.000 EUR 901.695 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus dem bei den Aktiva / Kunstgegenstände bereits genannten 

Neuerwerb eines Konvoluts von Heinrich Mann Autographen. Der Ankauf wurde zu je einem 

Drittel vom Bund, der Kulturstiftung der Länder und der Possehl-Stiftung gefördert. 

Gemäß den Erläuterungen zu § 25 GemHVO-Doppik sind als Sonderrücklage die Zuweisun-

gen, die die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen 

erhalten hat und nicht aufgelöst werden sollen, zu erfassen. Das Innenministerium des Lan-

des Schleswig-Holstein hat auf Nachfrage des Bereichs Haushalt und Steuerung 2017 mitge-

teilt, dass es eine analoge Anwendung für die nicht abzuschreibenden Kunstgegenstände für 

geboten halte, soweit der Zuschuss mit einer Zweckbindung oder einem Zweckbin-

dungszeitraum versehen ist. Nach Erfüllung der Zweckbindung sei eine ergebnisunwirksame 

Umbuchung in die allgemeine Rücklage gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik erforderlich. Da 

die bisher vorgelegten Bilanzen für die Kulturstiftung keine allgemeine Rücklage ausweisen, 

erinnert das RPA wie im Vorjahresbericht daran, dass eine den gesetzlichen Regelungen und 

den Vorgaben des Innenministeriums folgende Ergänzung der Bilanz vorzunehmen ist und 

die notwendigen Umbuchungen umzusetzen sind. 

4 . 3 . 4 S o n d e r p o s t e n 

 

Aufzulös. Zuschüsse 

und Zuweisungen 
Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzp. 2.1 Zusch. 1.557.789 EUR 243.326 EUR 1.801.115 EUR 

Bilanzp. 2.2 Zuweis. 27.228 EUR -10.772 EUR 16.456 EUR 



Hansestadt Lübeck 

Rechnungsprüfungsamt 

 
 

 

 

8 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung 

der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2014 

 

 
 

Unter den Sonderposten sind die erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen zu passivieren, die 

aufgelöst werden sollen. Bei den ausgewiesenen Sonderposten handelt es sich überwiegend 

um Zuschüsse für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an den Gebäuden Budden-

brookhaus und Günter Grass-Haus. Die größte Veränderung ergab sich 2014 aus einem 

Zugang von 300 TEUR von der Jürgen Wessel-Stiftung für den Umbau des Gebäudes 

Mengstraße 6, das zukünftig als Erweiterung des Buddenbrookhauses dienen soll (Anlage im 

Bau 1062349). 

4 . 3 . 5 V e r b i n d l i c h k e i t e n 

 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss 

31.12.2013 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2013 

Bilanzposten 4 2.762.527 EUR 76.544 EUR 2.839.071 EUR 

Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich in Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt, 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten. 

Die Verbindlichkeiten vom Kreditmarkt setzen sich aus fünf Darlehensverträgen zusammen. 

Die Darlehensverträge und die Saldenbestätigungen zum 31.12.2014 liegen dem RPA in 

Kopie vor. Die Werte stimmen mit den Buchungen in der Buchhaltungssoftware überein.  

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 2,1 Mio. EUR (VJ 2,1 Mio. EUR) haben sich lediglich um 

6 TEUR verringert. Sie bestehen überwiegend gegenüber der HL und resultierten bisher aus 

dem Fehlen eigener Geschäftskonten. Sie sind in Verbindung mit den Forderungen gegenüber 

der HL zu betrachten. Der Abbau soll nach Einrichtung des eigenen Geschäftskontos (bisher 

über HL) erfolgen und kann aufgrund einer Verzögerung erst sukzessive im folgenden 

Haushaltsjahr umgesetzt werden. 

5 E r g e b n i s r e c h n u n g 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Auf-

wendungen nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vor-

schriften. Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Konten-

gruppen den Vorjahres- und den Planwerten tabellarisch gegenübergestellt. Im konsumtiven 

Bereich sind Übertragungen von Aufwendungen in das Haushaltsjahr 2014 gemäß § 23 

Abs. 1 GemHVO-Doppik in Höhe von 410 TEUR erfolgt. Es handelt sich bei den Beträgen 

überwiegend um zweckgebundene Drittmittel. 

5 . 1 Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g e m e i n e U m l a g e n 
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Zuwendungen und all-

gemeine Umlagen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 41 778.600 EUR 960.116 EUR 181.516 EUR 

Die größten Abweichungen von der ursprünglichen Haushaltsplanung gab es auf den Konten:  

 4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (+120 TEUR): In den Haushaltsjah-

ren 2010 bis 2013 sind zwischen 80 TEUR und 100 TEUR jährlich eingegangen, 

trotzdem wurden in der Haushaltsplanung nur 100 EUR vorgesehen. Die Erträge sind 

sorgfältig zu planen.  

 4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde (-146 TEUR): In den Haus-

haltsjahren 2010 bis 2013 sind durchschnittlich 450 TEUR jährlich eingegangen, in 

der Haushaltsplanung wurden für 2014 rund 716 TEUR vorgesehen. Auf die Verzö-

gerungen bei den Verlustausgleichen wird nochmals hingewiesen.  

 4148002 Spenden für Sonderausstellungen (+146 TEUR). In den Haushaltsjahren 

2010 bis 2013 sind durchschnittlich 200 TEUR jährlich eingegangen, in der Haus-

haltsplanung wurden für 2014 nur 100 EUR vorgesehen. Die Erträge sind sorgfältig 

zu planen. 

5 . 2 P r i v a t r e c h t li c h e L e i s t u n g s e n t g e l t e 

 

Privatrechtl. 

Leistungsentgelte 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 441 - 446 516.300 EUR 551.522 EUR 35.222 EUR 

Das Ergebnis der Kontengruppen 441 bis 446 betrug 2013 rund 567 TEUR. Aus dem Verkauf 

von Vorräten haben sich Erträge von 194 TEUR ergeben. In den Haushaltsjahren 2010 bis 

2013 wurden durchschnittlich 230 TEUR jährlich erzielt. 

5 . 3 P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n 

 

Personal-

aufwendungen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 50 1.228.393 EUR 1.221.756 EUR 6.637 EUR 

Die Haushaltsplanung sah Personalaufwendungen von 1.177 TEUR vor. Im Ergebnis sind 

44 TEUR aus übertragen Haushaltsermächtigungen enthalten. 

In der Buchhaltungssoftware sind zehn Konten für Personalaufwendungen eingerichtet, von 

denen auf drei Konten gebucht wurde. Eine systematische Prüfung der Personalkosten ist 

nicht erfolgt. Zum Personalaufwand kommen noch knapp 5 TEUR auf dem Konto 5139000 
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Beiträge gesetzl. Sozialversicherung hinzu, sodass der Personalaufwand insgesamt 

1.226 TEUR beträgt. 

5 . 4 A u f w e n d u n g e n  f ü r  S a c h- u n d  D i e n s t l e i s t u n g e n 

 

Aufw. für Sach- und 

Dienstleistungen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 52 689.705 EUR 660.271 EUR 29.434 EUR 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 52 Aufwendungen von 

402 TEUR aus. Von den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen 

(333 TEUR) sind im fortgeschriebenen Ansatz 289 TEUR und im Ergebnis 287 TEUR enthal-

ten (Diff. 44 TEUR siehe 5.3 Personalaufwand). Hinzu kamen Verstärkungen durch zweck-

gebundene Mehreinnahmen, die gem. § 21 Abs. 1 für die entsprechenden Mehraufwendun-

gen verwendet werden durften. Die im Anhang in der Aufstellung der übertragenen Haus-

haltsermächtigungen genannten neuen Haushaltsreste gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik 

wurden überwiegend wieder zu dieser Kontengruppe gebildet. Die Verfügungen des Bereichs 

Haushalt und Steuerung haben vorgelegen. 

5 . 5 B i l a n z i e l l e  A b s c h r e i b u n g e n 

 

Bilanzielle 

Abschreibungen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 57 150.000 EUR 116.380 EUR 33.620 EUR 

Die Abschreibungsbeträge sollten genauer zu planen sein. 

6 F i n a n z r e c h n u n g 

In § 3 der GemHVO-Doppik ist aufgeführt, welche Posten mindestens im Finanzplan auszu-

weisen sind. Die Finanzrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

Im Anhang sind bereits die verschiedenen Kontengruppen der Ergebnisrechnung den Vor-

jahres- und den Planwerten tabellarisch gegenübergestellt und teilweise erläutert worden. Da 

vergleichbare Hinweise zur Finanzrechnung fehlen, wird auf die Zahlungen nachfolgend 

eingegangen. 

Im investiven Bereich wurden gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik 388 TEUR in das Haus-

haltsjahr 2105 übertragen. Es handelt sich bei den Beträgen überwiegend um zweckgebun-

dene Drittmittel. 
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6 . 1 Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g e m e i n e  U m l a g e n 

 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 61 716.800 EUR 981.533 EUR 264.733 EUR 

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen unter Tz. 5.1 zur korrespondierenden Ertrags-

kontengruppe 41 verwiesen. Die höheren Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus den 

höheren Erträgen auf den Konten 4140000 Zuweisungen Bund 120 TEUR (Plan 100 EUR) und 

4148002 Spenden 146 TEUR (Plan 100 EUR). 

6 . 2 P r i v a t r e c h t l i c h e  L e i s t u n g s e n t g e l t e 

Unter der Kontengruppe 64 werden die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstat-

tungen und Kostenumlagen dargestellt. 

 

Einzahlungen aus 

Kostenerstattungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontenart 648 591.100 EUR 291.321 EUR 299.779 EUR 

Auf dem Konto 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden sind Einzahlun-

gen von 591 TEUR geplant worden, aber 291 TEUR eingegangen. Auf dem Konto wird z. B. 

die Erstattung der Personalkosten für Personal der Kulturstiftung, das Leistungen für die HL 

erbracht hat, gebucht. Die Schwankungen resultieren im Wesentlichen aus nicht erfolgten 

oder wie im Vorjahr aus verspätet eingegangenen Erstattungen. 

6 . 3 E i n z a h l u n g e n  a u s  I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t 

 

Einzahlungen aus In-

vestitionstätigkeit 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 68 300 EUR 2.329.929 EUR 2.329.629 EUR 

Die Buchungen wurden wie in den Vorjahren mit dem Fehlen eines von der Stiftung selbst-

verwalteten Geschäftskontos begründet. Über das Konto 6868100 (6868300) Rückflüsse von 

Ausleihungen (1,8 Mio. EUR) sind teilweise die Bewegungen liquider Mittel abgewickelt 

worden. Die Umstellung auf ein eigenes Geschäftskonto sollte 2013 erfolgen, laut Anhang 

begann die Umsetzung erst 2014. 
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In den Einzahlungen sind ebenfalls die Zuschüsse für den Erwerb der Mann-Autographen und 

der Baukostenzuschuss der Jürgen Wessel-Stiftung enthalten. 

6 . 4 P e r s o n a l a u s z a h l u n g e n 

 

Personalauszahlungen fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 70 1.220.462 EUR 1.220.923 EUR 462 EUR 

Zu den Personalauszahlungen haben sich, soweit geprüft, keine Beanstandungen ergeben. 

6 . 5 A u s z a h l u n g e n  f ü r  S a c h- u n d  D i e n s t l e i s t u n g e n 

 

Ausz. f. Sach- und 

Dienstleistungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 72 388.600 EUR 670.412 EUR 281.812 EUR 

Die größte Abweichung ergibt sich wie im Vorjahr auf dem Konto 7291004 Ausstellungen 

und Vorträge mit geplanten 40 TEUR, einem fortgeschrieben Ansatz von 195 TEUR und ge-

buchten 289 TEUR. Da den Ausstellungen Konzepte zugrunde liegen, sollten auch die zu 

erwartenden Auszahlungen genauer planbar sein. Die Deckung ist durch zweckgebundene 

Mehreinnahmen erfolgt. 

6 . 6 A u s z a h l u n g e n  f ü r  d i e  G e w ä h r u n g  v o n  A u sleihu n gen 

 

Ausz. f. d. Gewähr. 

von Ausleihungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 786 0 EUR 2.072.442 EUR 2.072.442 EUR 

Laut Jahresabschluss erfolgten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Konto 

7868300 bzw. 7868100) in Höhe von 2.072.442 EUR. Die Ausleihungen, die real keine 

Ausleihungen sind, traten bereits in den Vorjahren auf. Ihre Notwendigkeit wurde mit 

fehlenden eigenen Geschäftskonten erläutert. Ein Geschäftskonto für die Kulturstiftung 

wurde 2013 eingerichtet und seit 2014 auch sukzessive genutzt, sodass hier statt eines An-

stiegs (VJ 1,2 Mio. EUR) ein Rückgang zu erwarten gewesen wäre. Das Auszahlungskonto für 

Ausleihungen ist im Zusammenhang mit dem Konto 6868100 Rückflüsse von Ausleihungen 

zu sehen. Die daraus resultierenden Bewegungen liquider Mittel wurden als fremde 

Finanzmittel ausgewiesen: 
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Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 2.021 TEUR (VJ 2.563 TEUR) 

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 2.010 TEUR (VJ 2.563 TEUR). 

Laut Anhang plant und bebucht die Kulturstiftung lediglich ein Produkt. Die oben aufge-

führten Buchungen erfolgen unter Einbeziehung des Produkts 99210998 Stiftungsverrech-

nung. Insgesamt sind sieben Abrechnungsobjekte für die Kulturstiftung in der Buchhal-

tungssoftware eingerichtet. 

6 . 7 A u s z a h l u n g e n  a u s  F i n a n z i e r u n g s t ä t i g k e i t 

 

Tilgung von Krediten 

für Investitionen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 792 81.800 EUR 84.189 EUR 2.389 EUR 

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten nur die für Tilgungen von Krediten 

für Investitionen (Kontenart 792) aufgewandten Mittel. Ein Abgleich mit den vorliegenden 

Saldenbestätigungen ist erfolgt. 

6 . 8 L i q u i d e  M i t t e l 

Der Schlusssaldo 2014 belief sich auf 327 TEUR (VJ 284 TEUR). Die sich aus der Finanz-

rechnung ergebenden liquiden Mittel stimmen mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Betrag 

überein. 

Wie im Anhang erläutert wurde, existiert neben den von der HL verwalteten Konten ein lau-

fendes Geschäftskonto. Eine Saldenbestätigung für das Geschäftskonto der Stiftung zum 

31.12.2014 über 324 TEUR (VJ 278 TEUR) liegt vor. Die Differenz ergibt sich aus den Kas-

senbeständen. 

7 A n h a n g 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzustellen. 

In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, dass der 

Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Die allgemeinen Berichtsgrundsätze sind im Anhang eingehalten worden. Der Anhang weist 

formal keine wesentlichen Beanstandungen auf, die Einfluss auf das Prüfungsergebnis haben. 

Die vorgeschriebenen Anlagen zum Anhang wie Anlagenspiegel, Forderungsspiegel etc. sind 

erstellt worden. 



Hansestadt Lübeck 

Rechnungsprüfungsamt 

 
 

 

 

14 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung 

der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2014 

 

 
 

Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 

so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des Eigenkapitals 

und dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage einer Erklärung bedurft. 

7 . 1 S t i f t u n g s k a p i t a l  o d e r  G r ü n d u n g s v e r m ö g e n 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert, 

dass das Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das Gründungs-

vermögen umfasst Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann und Einrich-

tungsgegenstände. 

Das Stiftungsvermögen muss dauerhaft und nachhaltig erhalten bleiben, sodass Veräuße-

rungen und andere zweckfremde Verwendungen des Kunst- und Sammlungsvermögens 

ausgeschlossen sind. Wie Stiftungsvermögen zu erhalten ist, in dem mit Einrichtungsgegen-

ständen Gegenstände enthalten sind, die der Abschreibung unterliegen, ist in der Stiftungs-

satzung nicht geregelt. Der Bereich Haushalt und Steuerung verweist in diesem Zusammen-

hang auf den vollständigen Verlustausgleich durch die HL. 

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert 

gegenüber dem Vorjahr den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthaltenen 

Gründungsvermögen trotz abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten bleibt. 

Eine gesetzliche Regelung oder Handlungsempfehlung, wie eine unmissverständliche Dar-

stellung in der Bilanz zu erfolgen hat, liegt nicht vor. 

7 . 2 E r f a s s u n g  d e s  A n l a g e v e r m ö g e n s 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist im Anhang ausgeführt 

worden, dass eine über die Vorräte in den Warenlagern hinausreichende Inventur erst im 

Wirtschaftsjahr 2016 durchgeführt wurde. 

7 . 3 A n l a g e n  z u m  A n h a n g 

Die dem Anhang beizufügenden Anlagen ergeben sich aus § 51 Abs. 3 der GemHVO-Doppik. 

Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel wurden dem Anhang bei-

gefügt und entsprechen den Mustern der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik. Die 

darin enthaltenen Werte sind richtig wiedergegeben. 

Der Anlagenspiegel wurde stichprobenweise geprüft. Der Abschreibungen im Anlagenspiegel 

und die bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung stimmen überein. 
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1 Prüfungsgegenstand und –auftrag 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Kulturstiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige 

Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wurde am 04.05.1995 gegründet. Die Verwaltung der 

Stiftung ist der Hansestadt Lübeck (HL), Fachbereich Kultur und Bildung, gemäß § 17 

Abs. 1 Stiftungsgesetz übertragen worden. Es handelt sich um Treuhandvermögen im 

Sinne von § 98 Gemeindeordnung (GO). Die Jahresabschlüsse unterliegen damit der Prü-

fung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2015, 

wurden vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 30.09.2020 vom Bür-

germeister der HL unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m GO innerhalb von 

drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 44 Abs. 4 

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) bis spätestens zum 01. Mai 

eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzule-

gen. Der Jahresabschluss ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufge-

stellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 und des Lageberichts 2015 erfolgt gemäß § 95n 

Abs. 1 GO durch das RPA. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n Abs. 3 GO der 

Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des RPA 

der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahres-

abschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-

det und belegt worden sind, 

 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 

worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

 

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

 

Das RPA kann gemäß § 95n Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 

beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.  

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichtes ist Anfang 2021 

durch das RPA erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von 

Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angege-

ben werden, beziehen sich diese auf Werte des zum Stichtag 31.12.2014 erstellten Jahres-

abschlusses der Kulturstiftung. 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 

Der Haushaltsplan 2015 für die Kulturstiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 

27.11.2014 beschlossen (VO 2014/01951). Gemäß § 78 Abs. 1 der GO enthält der Haus-

haltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussicht-

lich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen 

und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

Gemäß § 1 der GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem 

Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan. Teilpläne nach Produkten entfallen. Da 

die Stiftung über eigenes Personal verfügt, ist der Vorlage künftig der Stellenplan beizufü-

gen. Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2015 sind wie folgt festgesetzt 

worden: 

Tabelle 1: Haushaltsplanung 2015 

Plandaten Erträge/ 

Einzahlungen 

Aufwendungen/ 

Auszahlungen 

Finanzmittel-

überschuss 

Ergebnisplan 1.974.700 EUR 1.974.700 EUR 0 EUR 

Finanzplan 1.913.300 EUR 1.942.900 EUR -29.600 EUR 

 

Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten 

Werten der jeweiligen Konten zu entnehmen. 

Tabelle 2: Ergebnisplanung 2014 und 2015 

Ergebnisplanung 2014 2015 

Erträge 1.886.000 EUR 1.972.700 EUR 

Finanzerträge 2.000 EUR 2.000 EUR 

Summe Erträge 1.888.000 EUR 1.974.700 EUR 

Aufwendungen 1.843.600 EUR 1.951.300 EUR 

Zinsen und Finanzaufwendungen 44.400 EUR 23.400 EUR 

Summe Aufwendungen 1.888.000 EUR 1.974.700 EUR 

Differenz 0 EUR 0 EUR 
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Die Ergebnisplanung 2015 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. 

 

Tabelle 3: Finanzplanung 2014 und 2015 

Finanzplan 2014 2015 

Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.826.200 EUR 1.912.900 EUR 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 400 EUR 400 EUR 

Summe Einzahlungen 1.826.600 EUR 1.913.300 EUR 

Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.738.000 EUR 1.846.200 EUR 

Auszahlungen Investitionstätigkeit 6.600 EUR 8.600 EUR 

Tilgung von Krediten f. Investitionen 81.800 EUR 88.100 EUR 

Summe Auszahlungen 1.826.400 EUR 1.942.900 EUR 

Änd. d. Bestandes eig. Finanzmittel 200 EUR -29.600 EUR 

 

Die Finanzplanung 2015 weist einen Rückgang der liquiden Mittel um 29.600 EUR aus. 

4 Bilanz 

Die Bestätigung der Kulturstiftung vom 25.07.2017 über die Richtigkeit und Vollständigkeit 

aller für den Jahresabschluss 2015 angeforderten Erklärungen liegt vor. 

4.1 Formale Prüfung der Bilanz 

§ 48 GemHVO-Doppik regelt die Gliederung der Bilanz. Der Posten allgemeine Rücklage 

wurde nicht ausgewiesen, dafür wurde die Bilanz um die nicht vorgesehenen Posten 1.01 

Stiftungskapital und 1.011 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied ergänzt. Das un-

ter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finanzierungs-

funktion wie die allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der GemHVO-

Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 GemHVO-Doppik vorgesehenen Mindest-

gliederung ab. Das durch unterschiedliche Betrachtungsweisen im Stiftungsrecht und im 

Haushaltsrecht entstandene Problem befindet sich seit Einführung doppischer Jahresab-

schlüsse für die Stiftungen in der Diskussion zwischen den Bereichen und dem RPA. Aktu-

ell (Anfang 2021) befindet sich eine Vereinbarung zwischen der Verwaltung und dem 

Innenministerium / Stiftungsaufsicht zu einer abgestimmten Vorgehensweise (zunächst 

für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital) noch im Abstimmungsprozess. 
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4.2 Aktiva 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen Wert von rund 3.838 TEUR (Vorjahr [VJ] 

3.900 TEUR). Der bilanzierte Wert entspricht dem Restbuchwert im Anlagenspiegel der 

Kulturstiftung. 

4.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 

Immaterielle 

Vermögensgegenst. 
Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.1 14.974 EUR -5.088 EUR 9.886 EUR 

 

Im Haushaltsjahr 2015 gab es keine Zugänge. Die Veränderung resultiert aus den 

Abschreibungen. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagen-

spiegel überein. 

4.2.2 Bauten auf fremden Grund und Boden 

 

Bauten auf fremden 

Grund und Boden 
Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.2.4 1.933.656 EUR -78.599 EUR 1.855.057 EUR 

 

Im Haushaltsjahr 2015 gab es keine Zugänge. Die Veränderung resultiert aus den 

Abschreibungen. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagen-

spiegel überein. 

4.2.3 Kunstgegenstände 

 

Kunstgegenstände Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.2.5 1.832.009 EUR 34.266 EUR 1.866.275 EUR 

 

Bei den Zugängen handelt es sich überwiegend um Sachspenden in Form von Radierun-

gen, einer Skulptur, einer Grafik und einem Brief mit einem Gesamtwert von 30.500 EUR. 

Ankäufe gab es in Höhe von 3.975 EUR. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware 

und dem Anlagenspiegel überein. 
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Die Differenz von 209 EUR ergibt sich aus Abschreibungen für nicht richtig zugeordnete 

abschreibungspflichtige Gegenstände. 

4.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 
Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.2.7 84.136 EUR -8.551 EUR 75.585 EUR 

 

Die Veränderung ergibt sich aus den im Haushaltsjahr 2015 angeschafften Ausstattungen 

(Vitrinentische, Kamera, Kühlschrank etc.) und den angefallenen Abschreibungen. Die 

Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel überein. 

4.2.5 Fertige Erzeugnisse und Waren 

 

Fertige Erzeugnisse 

und Waren 
Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 2.1.3 99.939 EUR 8.731 EUR 108.670 EUR 

 

Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die Warenbestände in den Muse-

umsshops der Stiftung ausgewiesen. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware 

überein. Die Inventur wurde nicht geprüft. 

4.2.6 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 

 

Privatrechtliche 

Forderungen 
Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 2.2.3 28.396 EUR 70.118 EUR 98.514 EUR 

 

Bei den Forderungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb handelt es sich z. B. um nicht 

abgerechnete Kreditkartenumsätze. Unabhängig vom Jahresabschluss erfolgen in regel-

mäßigen Abständen Prüfungen der im Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Kultur-

stiftung geführten Konten. 

Für den Anstieg im HJ 2015 ist im Wesentlichen eine am 26.02.2015 vertraglich verein-

barte (konsumtive) Förderung des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa in Höhe von 

50 TEUR (50 %-Anteil der KL) verantwortlich. Das RPA hält bei Forderungen aus öff.-rechtl. 
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Verträgen zum Jahresabschluss eine Umbuchung vom Konto 1711000 - privatrechtliche 

Forderungen aus Dienstleistungen - auf das Konto 1691000 - sonstige öff.-rechtl. Forde-

rungen - für geboten. Der Ausgleich ist am 09.02.2016 erfolgt. 

4.2.7 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 

Sonst. privatrecht-

liche Forderungen 

Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 2.2.4 2.154.418 EUR -1.021.857 EUR 1.132.561 EUR 

 

Die 1,1 Mio. EUR setzen sich überwiegend aus Forderungen gegenüber der HL zusammen, 

z. B. der Verlustausgleich 2012 von 460 TEUR, der Verlustausgleich 2013 (Anteil) von 

195 TEUR, der Verlustausgleich 2014 (Anteil) mit 223 TEUR, anteilige Personal für 2015 von 

98 TEUR sowie die bei der HL angelegte Zustiftung von 145 TEUR. 

Die Buchungen sind in der Buchhaltungssoftware nachvollziehbar. Der Gesamtbetrag ist 

im Forderungsspiegel richtig wiedergegeben. 

4.2.8 Liquide Mittel 

 

Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 2.4 327.219 EUR 758.972 EUR 1.086.191 EUR 

 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen über-

ein. Der Betrag ergibt sich aus dem Bestand auf dem Geschäftskonto (1.082 TEUR, VJ 

324 TEUR) und den Kassenbeständen des Buddenbrookhauses und des Günter Grass-

Hauses. Eine Saldenbestätigung für das Geschäftskonto vom 15.12.2016 zum 31.12.2015 

liegt vor. Die Kassen werden in unregelmäßigen Abständen vom RPA geprüft. Der Anstieg 

ergibt sich aus den Verlagerungen vom bei der HL geführten Verrechnungskonto auf ein 

stiftungseigenes Geschäftskonto. 

4.3 Passiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 
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4.3.1 Eigenkapital 

 

Eigenkapital Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.01 

Stiftungskapital 
1.298.477 EUR 0 EUR 1.298.477 EUR 

 

Unter dem Posten Eigenkapital weist die Stiftung das in seinem Bestand zu erhaltende 

Stiftungskapital als Posten 1.01 aus. Veränderungen, z. B. durch Zustiftungen, haben sich 

nicht ergeben. 

4.3.2 Stiftungskapital aus Bilanzunterschied 

 

Stiftungskapital aus 

Bilanzunterschied 
Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.011 -340.538 EUR 0 EUR -340.538 EUR 

 

Das Stiftungskapital aus Bilanzunterschied wurde mit der Eröffnungsbilanz aus dem bei 

der Erstellung ermittelten Differenzbetrag zwischen Aktiva und Passiva berechnet. Verän-

derungen haben sich nicht ergeben. 

4.3.3 Sonderrücklagen 

 

Sonderrücklagen Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.2 901.695 EUR 30.500 EUR 932.195 EUR 

 

Die Veränderung ergibt sich aus den unter Aktiva / Kunstgegenstände bereits genannten 

Sachspenden. 

Gemäß den Erläuterungen zu § 25 GemHVO-Doppik sind als Sonderrücklage die Zuwei-

sungen, die die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegen-

ständen erhalten hat und nicht aufgelöst werden sollen, zu erfassen. Das Innenministe-

rium des Landes Schleswig-Holstein hat auf Nachfrage des Bereichs Haushalt und Steue-

rung 2017 mitgeteilt, dass es eine analoge Anwendung für die nicht abzuschreibenden 

Kunstgegenstände für geboten halte, soweit der Zuschuss mit einer Zweckbindung oder 

einem Zweckbindungszeitraum versehen ist. Nach Erfüllung der Zweckbindung sei eine 

ergebnisunwirksame Umbuchung in die allgemeine Rücklage gemäß § 25 Abs. 2 

GemHVO-Doppik erforderlich. Bei einer Sachspende ist der Zweck bereits beim Zugang 
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erfüllt, daher hält das RPA eine Umbuchung in die allgemeine Rücklage für geboten. Da 

die bisher vorgelegten Bilanzen für die Kulturstiftung keine allgemeine Rücklage auswei-

sen, erinnert das RPA wie im Vorjahresbericht daran, dass eine den gesetzlichen Regelun-

gen und den Vorgaben des Innenministeriums folgende Ergänzung der Bilanz vorzuneh-

men ist und die notwendigen Umbuchungen umzusetzen sind. 

4.3.4 Sonderposten 

 

Aufzulös. Zuschüsse 

und Zuweisungen 
Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzp. 2.1 Zusch. 1.801.115 EUR -58.988 EUR 1.742.127 EUR 

Bilanzp. 2.2 Zuweis. 16.456 EUR -10.581 EUR 5.875 EUR 

 

Unter den Sonderposten sind die erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen zu passivieren. 

Bei den ausgewiesenen Sonderposten handelt es sich überwiegend um Zuschüsse für 

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an den Gebäuden Buddenbrookhaus und Günter 

Grass-Haus. Im Haushaltsjahr 2015 gab es keine Zugänge. Die Veränderungen ergeben 

sich aus den Auflösungen. 

4.3.5 Verbindlichkeiten 

 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss 

31.12.2014 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 4 2.839.071 EUR -207.387 EUR 2.631.684 EUR 

 

Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich in Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt, 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten. 

Die Verbindlichkeiten vom Kreditmarkt in Höhe von 437 TEUR (VJ 524 TEUR) setzen sich 

aus fünf Darlehensverträgen zusammen. Die Darlehensverträge und die 

Saldenbestätigungen zum 31.12.2015 liegen dem RPA in Kopie vor. Die Veränderungen 

ergeben sich aus den Tilgungen. Die Werte stimmen mit den Buchungen in der Buchhal-

tungssoftware überein. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 54 TEUR (VJ 222 TEUR) sind 

deutlich zurückgegangen. Im VJ waren z. B. noch 145 TEUR für den Ankauf von Heinrich 

Mann-Autographen enthalten. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 2.141 TEUR (VJ 2.093 TEUR) sind um 48 TEUR ange-

stiegen. Sie bestehen überwiegend gegenüber der HL und resultierten aus dem Fehlen 

eines eigenen Geschäftskontos. Der Abbau erfolgt nach Einrichtung des eigenen 
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Geschäftskontos aufgrund einer Verzögerung erst sukzessive mit dem HJ 2014. Es beste-

hen noch Verbindlichkeiten aus VJ über 775 TEUR. 

5 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Auf-

wendungen nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vor-

schriften. Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Konten-

gruppen den Vorjahres- und den Planwerten tabellarisch gegenübergestellt. Auf einzelne 

Positionen wird nachfolgend eingegangen. 

5.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 
fortgeschriebener 

Ansatz 
Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 41 821.000 EUR 1.016.192 EUR 195.192 EUR 

 

Die größten Abweichungen von der ursprünglichen Haushaltsplanung gab es auf den 

Konten:  

 4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund: In der ursprünglichen Haushaltspla-

nung waren für 2015 nur 100 EUR geplant, eingegangen sind 150 TEUR. In den Haus-

haltsjahren 2010 bis 2014 sind zwischen 80 TEUR und 120 TEUR jährlich eingegangen. 

Die Erträge sind sorgfältig zu planen (vgl. Tz. 3). 

 4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde: In der ursprünglichen Haus-

haltsplanung waren für 2015 rund 759 TEUR geplant, eingegangen sind 508 TEUR. In 

den Haushaltsjahren 2010 bis 2014 sind zwischen 322 TEUR und 510 TEUR jährlich 

eingegangen. Auf die Verzögerungen bei den Verlustausgleichen wird nochmals hin-

gewiesen. 

 4148002 Spenden für Sonderausstellungen: In der ursprünglichen Haushaltsplanung 

waren für 2015 rund 100 EUR geplant, eingegangen sind 169 TEUR. In den Haushalts-

jahren 2010 bis 2014 sind durchschnittlich 185 TEUR jährlich eingegangen. Die Erträge 

sind sorgfältig zu planen. 

5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 
fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 
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Kontenart 441 - 446 545.300 EUR 593.243 EUR 47.943 EUR 

 

Das Ergebnis der Kontenarten 441 bis 446 betrug 2015 rund 593 TEUR (VJ 552 TEUR). Aus 

dem Verkauf von Vorräten der Museumsshops haben sich Erträge von 242 TEUR 

(VJ 194 TEUR) ergeben. 

5.3 Personalaufwendungen 
 

Personal-

aufwendungen 
fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 50 1.308.100 EUR 1.263.922 EUR -44.178 EUR 

 

Die Haushaltsplanung sah Personalaufwendungen von 1.308 TEUR vor. Eine systemati-

sche Prüfung der Personalkosten ist nicht erfolgt. 

5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Aufw. für Sach- und 

Dienstleistungen 
fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 52 813.970 EUR 769.507 EUR -44.463 EUR 

 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 52 Aufwendungen von 

407 TEUR aus. Die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen sind im fort-

geschriebenen Ansatz und im Ergebnis enthalten. Hinzu kamen Verstärkungen durch 

zweckgebundene Mehreinnahmen, die gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik für die entspre-

chenden Mehraufwendungen verwendet werden durften. Die im Anhang in der Aufstel-

lung der übertragenen Haushaltsermächtigungen genannten neuen Haushaltsreste 

gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden überwiegend wieder zu dieser Kontengruppe 

gebildet. Die Verfügungen des Bereichs Haushalt und Steuerung haben vorgelegen. 

5.5 Bilanzielle Abschreibungen 
 

Bilanzielle 

Abschreibungen 
fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 57 128.500 EUR 109.557 EUR -18.943 EUR 
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Die Abweichung hat sich gegenüber dem VJ (33.620 EUR) deutlich verringert. 

6 Finanzrechnung 

In § 3 der GemHVO-Doppik ist aufgeführt, welche Posten mindestens im Finanzplan 

auszuweisen sind. Die Finanzrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

Im Anhang sind bereits die verschiedenen Kontengruppen der Ergebnisrechnung den Vor-

jahres- und den Planwerten tabellarisch gegenübergestellt und teilweise erläutert wor-

den. Da vergleichbare Hinweise zur Finanzrechnung fehlen, wird auf die Zahlungen nach-

folgend eingegangen. 

Im investiven Bereich wurden gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik Auszahlungen in Höhe 

von 380 TEUR in das HJ 2016 übertragen. Es handelt sich bei den Beträgen überwiegend 

um zweckgebundene Drittmittel. 

6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 
Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 61 759.200 EUR 1.398.064 EUR 638.864 EUR 

 

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen unter Tz. 5.1 zur korrespondierenden Ertrags-

kontengruppe 41 verwiesen. Die höheren Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus 

den höheren Erträgen. 

Tabelle 4: Planabweichungen der Kontengruppe 61 

Konto Bezeichnung Planung  

in EUR 

Buchung  

in EUR 

Abweichung in 

EUR 

6140000 Zuweisung Bund 100 175.000 174.900 

6142000 Zuweisung Gemeinde 758.800 1.009.687 250.887 

6148001 Spenden 100 37.820 37.720 

6148002 Zusch. übrige Bereich 100 168.251 168.151 

 

Die Finanzplanung soll die voraussichtlichen Einzahlungen ausweisen. Das RPA empfiehlt 

als Orientierung die regelmäßig höheren Werte aus Vorjahren. 
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6.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 
Kostenerstattungen und -umlagen 

Unter der Kontengruppe 64 werden die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstat-

tungen und Kostenumlagen dargestellt. Eine wesentliche Abweichung gab es auf dem 

Konto 6482000 Erstattungen von Gemeinden. 

 

Einzahlungen aus 

Kostenerstattungen 
Planung Ergebnis Abweichung 

Konto 6482000 606.400 EUR 1.104.365 EUR 497.965 EUR 

Auf dem Konto 6482000 Erstattungen von Gemeinden sind Einzahlungen von 606 TEUR 

geplant worden, aber 1.104 TEUR eingegangen. Auf dem Konto wird z. B. die Erstattung 

der Personalkosten für Personal der Kulturstiftung, das Leistungen für die HL erbracht 

hat, gebucht. Die Personalkostenerstattung 2014 ist 2015 eingegangen (599 TEUR). 

6.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 

Einzahlungen aus  

Investitionstätigkeit 
Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 68 400 EUR 0 400 EUR 

 

Im Vorjahr sind noch 2,3 Mio. EUR gebucht worden, darin Rückflüsse von Ausleihungen 

(1,8 Mio. EUR) und Bewegungen liquider Mittel. Durch die Umstellung auf ein eigenes 

Geschäftskonto sind die Buchungen an dieser Stelle entfallen. 

6.4 Personalauszahlungen 
 

Personalauszahlungen 

Kontengr. 70 
fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

HJ 2014 1.220.462 EUR 1.220.923 EUR 462 EUR 

HJ 2015 1.308.100 EUR 1.117.537 EUR -190.563 EUR 

 

Die Abweichung gegenüber der Planung beträgt 190 TEUR, gegenüber dem VJ 103 TEUR. 
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6.5 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Ausz. f. Sach- und 

Dienstleistungen 
fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 72 813.970 EUR 715.326 EUR -98.644 EUR 

 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 72 Aufwendungen von 

407 TEUR aus. Das Auszahlungskonto korrespondiert mit dem unter Tz. 5.4 erläuterten 

Aufwand der Kontengruppe 52. Die Deckung ist durch zweckgebundene Mehreinzahlun-

gen erfolgt. 

6.6 Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen 

 

Ausz. f. d. Gewähr. 

von Ausleihungen 
Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 786 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

 

Im Vorjahr sind noch 2,1 Mio. EUR gebucht worden. Durch die Umstellung auf ein eigenes 

Geschäftskonto sind die Buchungen an dieser Stelle entfallen. 

6.7 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 

Tilgung von Krediten 

für Investitionen 
Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 792 88.100 EUR 87.216 EUR -884 EUR 

 

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengr. 79) beinhalten nur die für Tilgun-

gen von Krediten für Investitionen (Kontenart 792) aufgewandten Mittel. Kopien der 

Saldenbestätigungen liegen vor. Die Veränderung ist im Verbindlichkeitenspiegel richtig 

wiedergegeben. 

6.8 Liquide Mittel 

Der Schlusssaldo 2015 belief sich auf 1.086 TEUR (VJ 327 TEUR). Die sich aus der Finanz-

rechnung ergebenden liquiden Mittel stimmen mit dem in der Bilanz ausgewiesenen 
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Betrag überein. Eine Saldenbestätigung für das Geschäftskonto der Stiftung zum 

31.12.2015 über 1.082 TEUR (VJ 324 TEUR) liegt vor. Die Differenz ergibt sich aus den 

Kassenbeständen. 

7 Anhang 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzustel-

len. In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, 

dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Die allgemeinen Berichtsgrundsätze sind im Anhang eingehalten worden. Der Anhang 

weist formal keine Beanstandungen auf, die Einfluss auf das Prüfungsergebnis haben. Die 

vorgeschriebenen Anlagen zum Anhang wie Anlagenspiegel, Forderungsspiegel etc. sind 

erstellt worden. 

Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 

so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des 

Eigenkapitals und dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage einer Erklärung bedurft. 

7.1 Stiftungskapital oder Gründungsvermögen 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläu-

tert, dass das Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das 

Gründungsvermögen umfasst Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann 

und Einrichtungsgegenstände. 

Das Stiftungsvermögen muss dauerhaft und nachhaltig erhalten bleiben, sodass Veräuße-

rungen und andere zweckfremde Verwendungen des Kunst- und Sammlungsvermögens 

ausgeschlossen sind. Wie Stiftungsvermögen zu erhalten ist, in dem mit Einrichtungsge-

genständen Gegenstände enthalten sind, die der Abschreibung unterliegen, ist in der Stif-

tungssatzung nicht geregelt. Der Bereich Haushalt und Steuerung verweist in diesem 

Zusammenhang auf den vollständigen Verlustausgleich durch die HL. 

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert 

gegenüber dem Vorjahr den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthalte-

nen Gründungsvermögen trotz abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten 

bleibt. Eine gesetzliche Regelung oder Handlungsempfehlung, wie eine unmissverständli-

che Darstellung in der Bilanz zu erfolgen hat, liegt nicht vor. 

7.2 Erfassung des Anlagevermögens 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist im Anhang ausgeführt 

worden, dass eine über die Vorräte in den Warenlagern hinausreichende Inventur erst im 

Wirtschaftsjahr 2016 durchgeführt wurde. 
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